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Bericht i.S. Fachaufsichtliche Prüfung der rechtskonformen Sach-
bearbeitung durch die HL
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

03.11.2025 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
11.11.2025 Hauptausschuss Öffentlich zur Kenntnisnahme
27.11.2025 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anlass:

Darstellung des Sachstands zum Vorgang Fachaufsichtliche Prüfung des Landes i.S. Leis-
tungsfallbearbeitung bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 

Bericht:

Wie berichtet (vgl. VO/2024/13674) hatte der Bereich Soziale Sicherung aufgrund einer an-
dauernden extrem belastenden Personalsituation zur Ermöglichung einer zeitgerechten Fall-
bearbeitung bei den Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung den 
Standard bei der Bearbeitung der Leistungsanträge vereinfacht („Standardabsenkungen“). 
Dies wurde 2022 vom Land im Rahmen einer Prüfverfahrens beanstandet. Seither fanden 
hierzu diverse Gespräche mit dem Land statt, die aber zu keinem befriedigenden Ergebnis 
kamen, da das eigentliche Problem – die angespannte Personalsituation – weiterhin be-
stand. Im Mai 2024 setzte das Land das nach dem SGB XII vorgesehene Erstattungsverfah-
ren mit dem Bund aus, mit der Folge, dass die Nettoausgaben für die entsprechenden 
Grundsicherungsleistungen nicht mehr an die HL weitergeleitet wurden. Die Leistungen 
mussten seitdem aus dem Haushalt der HL finanziert werden. Hierfür waren Kreditaufnah-
men notwendig, so dass die HL zusätzlich mit Kreditzinsen belastet wurde.

Die HL beanstandete mehrfach die Verfahrensweise des Landes und beauftragte eine 
Rechtsanwaltskanzlei mit der Erstellung eines Gutachtens über die Rechtslage sowie die 
Geltendmachung der berechtigten Forderungen der HL gegenüber dem Land. Das Gutach-
ten ist als Anlage 1 beigefügt. 
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Mittlerweile hat das Land die Erstattungen teilweise wiederaufgenommen. Die vom Land an 
die HL ausgekehrten Erstattungen belaufen sich danach für den Zeitraum Q 1/24 bis Q 3/25 
nunmehr wie folgt:

2024 Anspruch Erstattung Erstattungsquote in 
%

Differenz

I. Quartal 14.353.366,70 
€

14.353.366,70 € 100 0

II. Quartal 14.911.044,59 
€

13.419.940,13 € 90 - 1.491.104,46 €

III. Quartal 14.579.756,28 
€

13.121.780,65 € 90 - 1.457.975,63 €

IV. Quartal 14.883.247,88 
€

14.883.247,88 € 100 0

- 2.949.080,09 €

2025
I. Quartal 14.096.240,16 

€
13.673.352,95 € 97 - 422.887,21 €

II. Quartal 14.486.050,49 
€

14.196.329,48 € 98 - 289.721,01 €

III. Quartal 14.135.911,77 
€

13.994.552,65 € 99 - 141.359,12 €

IV. Quartal 100 (vom Land so 
angekündigt)

- 853.967,34 €

Gesamt - 3.803.047,43 €

Für die HL ergibt sich somit ein Fehlbetrag in Höhe von derzeit 3.803.074,43 Euro, der vom 
Land bislang nicht ausgeglichen wurde. Da die HL zur Finanzierung der Grundsicherungs-
leistungen Bankkredit in Anspruch nehmen musste, sind die insoweit angefallenen und wei-
terhin anfallenden Kreditzinsen hinzuzurechnen. Diese belaufen sich auf 630.536,73 Euro 
(Stand August 2025). 

Im Mai 2025 forderte die beauftragte Kanzlei vom Land die Auszahlung der vollständigen 
Erstattung an die HL sowie den Ausgleich des Zinsschadens. Das Schreiben ist als Anlage 
2 beigefügt. Als Reaktion hierauf erfolgten verschiedene schriftliche und telefonische Aus-
tausche zwischen dem Land und der HL, im Rahmen derer die HL ihre Zahlungsaufforde-
rung mehrfach wiederholte. In einem Schreiben vom 7. August 2025 stellte der Bürgermeis-
ter gegenüber dem Ministerium nochmal ausführlich den Sachstand und die Problemlage 
dar, forderte das Land auf, die HL zur Bewältigung der Problematik zu beraten und die be-
rechtigten Erstattungen vorzunehmen, s. Anlage 3. Eine substantielle Reaktion des Landes 
erfolgte bislang nicht. Bis heute (Stand der Erstellung dieses Berichts) konnte das Land der 
HL keinen durch die Standardabsenkungen verursachten Schaden darlegen. 

Nach dem Ergebnis des von der HL in Auftrag gegebenen Gutachtens ist die Rechtslage 
hinreichend geklärt. Der HL steht ein Anspruch auf vollständige Erstattung der Nettoaus-
gaben für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zu. Der Ein-
behalt war von vorn herein rechtswidrig. 

Ein Schaden konnte überdies nicht ermittelt werden. Aber selbst bei Bestehen eines Scha-
dens würde ein Ersatzanspruch gegen das Land ausscheiden. Da das Land für die Erfüllung 
der Aufgaben nach dem SGB XII keine eigenen Mittle zur Verfügung stellt, sondern vielmehr 
nur die Erstattung des Bundes an die Kommunen weiterreicht, kann dem Land nur ein Scha-
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den entstehen, wenn der Bund gegenüber dem Land einen Schaden geltend macht. Im Ver-
hältnis Bund - Land kommt nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts inso-
weit ein Schadensersatzanspruch aber nur bei einer vorsätzlichen oder grobfahrlässigen 
Verletzung des Kernbereichs der übertragenen Pflichten in Betracht. Wie sich dem Gutach-
ten entnehmen lässt, sind die Standardabsenkungen aber weit von einer solchen Kernbe-
reichsverletzung entfernt.  

Hinzu kommt, worauf der Gutachter ebenfalls verweist, dass die Schwierigkeiten bei der 
Umsetzung der Grundsicherungsfallbearbeitung das Land genauso getroffen hätten, wenn 
es sich dieser Aufgabe nicht durch Übertragung auf die Kommunen entledigt hätte. Die 
Kommunen sorgen dafür, dass die vom Bund dem Land übertragene Aufgabe ordnungsge-
mäß erledigt wird. Bei dieser Aufgabe hat das Land die Kommunen gemäß § 7 SGB XII aus-
drücklich zu unterstützen. Diesem Erfordernis ist das Land nicht nachgekommen. Stattdes-
sen hat die Aussetzung des Erstattungsverfahrens zu einem mittleren sechsstelligen Zins-
schaden bei der HL geführt.

Das Land hatte eine Stellungnahme zu unseren Forderungen zeitnah nach den Herbstferien 
angekündigt. Auf Nachfrage teilte der Staatssekretär mit, dass man auch nach den Herbstfe-
rien noch keine abschließende Prüfung und mögliche Schadensermittlung vollziehen konnte. 
Nun soll bis Monatsende November eine Stellungnahme des Landes erfolgen. Sollte sich 
das Land weiterhin nicht zum Ausgleich der berechtigten Forderungen der HL bereiterklären, 
ist beabsichtigt, Leistungsklage gegen das Land zu erheben. Hierzu wird die Verwaltung der 
Bürgerschaft ggf. zeitnah eine entsprechende Vorlage zur Entscheidung vorlegen.

Anlagen:
1. Gutachten RA Prof. Dr. Dombert 
2. Schreiben Prof. Dr. Dombert an Ministerium
3. Schreiben Bgm an Staatssekretär vom 7. August 2025

Bürgermeister Jan Lindenau Senatorin Pia Steinrücke
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Die Erstattung von Sozialhilfeleistungen nach § 46a SGB XII: 
Zu den Ansprüchen der Hansestadt Lübeck gegen das Land 

Schleswig-Holstein  
 
 
 
 
 

Gutachten  

der Dombert Rechtsanwälte Part mbB 

 

vorgelegt von 

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht 

Professor Dr. Matthias Dombert, Potsdam 

 

 

 
I. Problemaufriss und Gutachtenauftrag 

 

  Die Hansestadt Lübeck hat DOMBERT Rechtsanwälte um die Be-

wertung von Rechtsfragen gebeten, die auf der Ebene des ein-

fachen Gesetzes durch die Erstattung von Sozialleistungen an 

die kommunalen Aufgabenträger nach dem SGB XII ausgelöst 

werden, hinter denen sich aber verfassungsrechtlich Aspekte 

der Bundesauftragsverwaltung (Art. 84 GG) verbergen und da-

mit vor allem die Frage angesprochen ist, welche Rechtsfolge 

eintritt, wenn ein mit der Ausführung eines Bundesgesetzes 

vom Land betrauter Verwaltungsträger Mittel in einer nicht vom 

Gesetz gedeckten Weise ausgegeben hat. 

 

4 von 58 in Zusammenstellung



- 2 - 

 

 Für die Hansestadt Lübeck wird diese Frage aktuell, nachdem das Land Schles-

wig-Holstein sich unter Hinweis auf Versäumnisse der Stadt weigert, beim Bund 

Mittel abzurufen, die sie an hilfsbedürftige Mitbürger ausgereicht hat. Konkret 

geht es um Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII, die Antragsteller zur 

Sicherung ihrer Existenz erhalten, weil sie diese nicht mit eigenen Mitteln be-

streiten können, sei es, weil sie erwerbsunfähig oder behindert, unter 15 Jahre 

alt oder Bezieher von Altersrenten sind. Diese Leistungen werden nach § 46a 

SGB XII vom Bund getragen, den Ländern und über diese den – das SGB XII aus-

führenden - Kommunen erstattet. Im konkreten Fall steht diese Erstattung ge-

genüber der Hansestadt aus. Unter Berufung auf die – objektiv rechtswidrige - 

Bewilligungspraxis der Hansestadt weigert sich das Land, beim Bund Mittel ab-

zurufen, und an die Stadt auszukehren.  

 

Dies hat für die Hansestadt finanziell einschneidende Folgen. Es geht um Erstat-

tungsleistungen i.H.v. rund 30 Millionen €. Dass dies zwangsläufig die Frage 

nach der Rechtmäßigkeit dieses Einbehalts aufwirft, liegt auf der Hand. Damit 

hat es aber nicht sein Bewenden. Denn da die Stadt im Außenverhältnis zum 

Bürger eine gesetzlich angeordnete Ausführungspflicht trifft, sie also gehalten 

ist, berechtigte Sozialhilfeansprüche der Bürger zu erfüllen, bleibt ihr nichts an-

deres übrig, als Kredite aufzunehmen, um Leistungsansprüche erfüllen zu kön-

nen - was unweigerlich zu der Frage führt, ob die dafür angefallenen Zinsen im 

Verhältnis zum Land nicht einen Ersatzanspruch auslösen, wenn das Land der 

Hansestadt die ihr zustehenden Erstattungen zu Unrecht vorenthält. Beide The-

men – Einbehalt wie Zinsschaden – bewirken einen dritten Aspekt. Zu untersu-

chen ist, welches gerichtliche Vorgehen der Hansestadt zu empfehlen ist, falls 

sich die Rechtswidrigkeit des Landeshandelns herausstellt. Nur um das Handeln 

des Landes soll es gehen, Fragen, die sich im Verhältnis zum Bund stellen wür-

den, bleiben ausgeklammert. 

 

Mit dieser Einschränkung liegt unserem Gutachten zur Beantwortung der skiz-

zierten Fragen folgender Prüfungsgang zugrunde:  
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Nachdem wir im nachfolgenden Abschnitt II die wesentlichen Ergebnisse unserer 

Prüfung vorangestellt haben, erläutern wir in Abschnitt III den rechtlichen Rah-

men für das Zusammenwirken von Bund, Land und Kommune und stellen hier-

bei in aller Kürze auch den streitauslösenden Verwaltungsvorgang dar. Der an-

schließende Abschnitt IV bildet den Hauptteil des Gutachtens. In ihm wird zu-

nächst der Frage nachgegangen, ob und inwieweit das Land sich zur Rechtfer-

tigung des unterbleibenden Mittelabruf auf eine Ermächtigungsgrundlage beru-

fen kann. Soweit es um den Abruf der Mittel beim Bund geht, wird sodann in 

einem nächsten Schritt geprüft, ob und inwieweit die Rechtsauffassung des 

Bundes das Land bindet und den Abruf der Mittel verhindert. Daran an schließt 

sich die Prüfung, ob und inwieweit das Land selbst Ansprüche gegenüber der 

Hansestadt etwa deswegen geltend machen kann, weil ihm ein Schadensersatz-

anspruch wegen einer fehlerhaften Sozialhilfegewährung zusteht. Unser Gut-

achten wird schließlich durch die Ausführungen zu den Rechtsschutzmöglichkei-

ten abgeschlossen, die der Hansestadt zur Verfügung stehen. 

 

II. Ergebnisse 

 

 
1. Es ist rechtswidrig, dass das Land Schleswig-Holstein die Erstattungsleistungen für 

die durch die Hansestadt Lübeck gezahlten Sozialhilfeleistungen beim Bund nicht 
abruft. Lübeck hat einen Anspruch auf Zahlung der nach §§ 6 Abs. 1, 9 Abs. 1 AG-
SGB XII SH ausstehenden Erstattungsleistungen gegenüber dem Land Schleswig-
Holstein.  

 
2. Dieser Anspruch steht nicht zur Disposition des Landes. § 9 Abs. 1 AG-SGB XII SH 

bewirkt ebenso wie § 46a Abs. 1 SGB XII als gebundene Entscheidung einen An-
spruch der Stadt auf Ersatz aller tatsächlich angefallenen Nettoausgaben.  

 
3. Das Land kann nicht geltend machen, dass seine Erstattungspflicht nur den Kos-

tenaufwand erfasse, der nach beanstandungsfreier Prüfung der Auszahlungsvo-
raussetzungen entstanden sei. 

 
4. Das Land ist auch aus Rechtsgründen nicht an am Mittelabruf gehindert. Wollte man 

im Schreiben des BMAS vom 28.07.2024 eine Weisung sehen, wird hierdurch eine 
Rechtfertigung für den Einbehalt der Bundesmittel geschaffen.  

 
5. Verstöße eines Sozialhilfeträgers gegen Prüf- und Belegpflichten führen nicht zu 

einem Verlust des Erstattungsanspruchs, können aber zu Schadensersatzansprü-
chen führen, die im Wege eines Zurückbehaltungsrechtes oder einer Aufrechnung 
Erstattungsansprüchen entgegengehalten werden können. 
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6. Schadensersatzansprüche bestehen dann, wenn der örtliche Träger der Sozialhilfe 
die Anforderungen an eine „ordnungsgemäße Verwaltung“ missachtet. Da der Lan-
desgesetzgeber mit diesem Begriff den Pflichteninhalt übernommen hat, den auch 
das Grundgesetz in Art. 104a Abs. 5 S. 1 GG fordert, steht fest, dass auch im Ver-
hältnis des Landes zur Hansestadt entscheidend ist, ob und inwieweit die Hanse-
stadt angesichts des eingeschränkten Personalbestandes damit die Anforderungen 
an die „ordnungsgemäße Verwaltung“ missachtet hat. 

 
7. Unabhängig von den Bestimmungen des Sorgfaltsmaßstabes liegt ein Verstoß ge-

gen die Verpflichtung zur „ordnungsgemäßen Verwaltung“ nur dann vor, wenn der 
„Kernbereich“ der zugewiesenen Pflichten missachtet worden ist. 

 
8. Im konkreten Fall haben die von der Hansestadt vorgenommenen „Standardabsen-

kungen“ diesen Kernbereich nicht betroffen. Ob und inwieweit der Kernbereich be-
troffen ist, muss auch mit Blick auf die Bedeutung der Gewährung von Sozialhilfe 
bestimmt werden. 

 
9. Soweit sich die Hansestadt Lübeck im Spannungsverhältnis zwischen Gesetzesbin-

dung (Art. 20 Abs. 3 GG) und Existenzsicherung (Art. 1 Abs. 1 GG) dazu entschloss, 
den Prüfungsstandard abzusenken, stellt dies keine Verletzung von Pflichten des 
Kernbereichs da. 

 
10. Die Entscheidung des Landes, sich zur Erledigung staatlicher Aufgaben kommunaler 

Selbstverwaltungskörperschaften zu bedienen, bedeutet keine Haftungsprivilegie-
rung des Landes. Es ist rechtswidrig, einem kommunalen Aufgabenträger haftungs-
begründend einen Umstand entgegenzuhalten, dem das Land bei eigener Aufga-
benerledigung auch ausgesetzt gewesen wäre. 

 
11. Wollte man zugunsten des Landes von einem Schadensersatzanspruch ausgehen, 

setzt dieser die Darlegung der konkreten Höhe voraus. 
 
12. Das Land kann seine Weigerung zum Mittelabruf auch nicht mit einem Zurückbe-

haltungsrecht rechtfertigen. Unabhängig davon, dass auch insofern das Bestehen 
einer Forderung des Landes gegenüber der Hansestadt Lübeck unklar ist, ist die 
Ausübung des Zurückbehaltungsrechts vorliegend unverhältnismäßig. Sie verletzt 
die Hansestadt in ihrem Selbstverwaltungsrecht aus Art. 28 Abs. 2 GG. 

 
13. Die Hansestadt Lübeck kann den ihr entstandenen Zinsschaden nach § 6 Abs. 1 AG-

SGB XII SH ersetzt verlangen. Der Begriff des Ausgleichs der entstandenen Netto-
ausgaben umfasst bei verfassungskonformer Auslegung nach Art. 57 Abs. 2 Verf SH 
auch die Kosten, die unmittelbar und kausal auf die Leistungserbringung zurückzu-
führen sind. Entsprechend ist der Zinsschaden als unmittelbare und kausale Folge 
der Leistungserbringung zu ersetzen. 

 
14. Ein Anspruch auf Prozesszinsen für den geltend gemachten Zinsschaden besteht 

nicht. Da es sich bei dem Ersatz des Zinsschadens nach § 6 Abs. 1 AG-SGB XII SH um 
eine Sozialleistung handelt, ist dieser nach der Rechtsprechung nicht analog § 291 
BGB zu verzinsen. 

 
15. Ungeachtet der Möglichkeit, die vorstehend bejahten Ansprüche in einem Haupt-

sacheverfahren als Feststellungs- oder Leistungsklage gerichtlich durchzusetzen, 
sollte die Stadt unter Berücksichtigung der nachstehenden Maßgaben erwägen, ih-
ren Anspruch auf Mittelabruf mittels einstweiliger (Regelungs-) Anordnung nach § 
86 Abs. 2 SGG durchzusetzen.  
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16. Eine einstweilige Anordnung setzt als Anordnungsgrund die Darlegung voraus, dass 

es nicht zumutbar ist, den Antragsteller auf ein jahrelanges, mehrere Instanzen um-
fassendes Hauptsacheverfahren zu verweisen. 

 
17. Die Anforderungen, die die Gerichte an die Darlegung des Anordnungsgrundes stel-

len, machen die Darlegung erforderlich, dass und inwieweit es die Haushaltssitua-
tion Lübecks nicht zulässt, Einsparungen an anderer Stelle vorzunehmen, die die 
Kreditaufnahme entbehrlich machen und die Aufgabenerfüllung ermöglichen. 

 
 
 
 
III. Rechtlicher Rahmen und streitauslösendes Verwaltungshandeln 

 

 

1. Die unterschiedlichen Sichtweisen der beteiligten Aufgabenträger und damit der 

Gegenstand dieses Gutachtens werden durch das Ineinandergreifen verschiede-

ner Regelungen bestimmt, zum einen durch die Bestimmungen des bundes-

rechtlichen SGB XII, zum anderen des landesrechtlichen AG-SGB XII, das seinem 

wesentlichen Inhalt nach die Kriterien regelt, nach denen Gemeinden und Ge-

meindeverbänden die Sozialhilfeleistungen erstattet werden, die Hilfsbedürfti-

gen zugutegekommen sind. Der somit geschaffene rechtliche Rahmen legt einen 

Mechanismus fest, nach dem sich die Kostenerstattung im Dreiecksverhältnis 

zwischen Bund, Ländern und Gemeinden nach folgenden Maßstäben bestimmt.  

 

 

a) Die Geldleistungen nach dem 4. Kapitel des SGB XII werden gem. § 46a Abs. 1 

SGB XII vom Bund an die Länder i. H. v. 100 % der „Nettoausgaben für Geldleis-

tungen“ erstattet. Diese Vollkostenerstattung hat verfassungsrechtliche Konse-

quenzen. Sie ergeben sich aus Art. 104a Abs. 3 GG.  Nach Art. 104a Abs. 3 S.1 

GG können Bundesgesetze, die Geldleistungen gewähren und von den Ländern 

ausgeführt werden, bestimmen, dass die Geldleistungen ganz oder zum Teil vom 

Bund getragen werden. Die Regelung enthält eine Durchbrechung des Grund-

satzes von Aufgaben- und Ausgabenkonnexität. Danach darf der Bund ganz 

oder zum Teil die finanziellen Lasten übernehmen, die durch Ausführung von 

Bundesgesetzen durch die Länder entstehen (st. vieler Sachs/Siekmann, 10. 

Aufl. 2024, GG Art. 104a Rn. 25). Bestimmt das Geldleistungsgesetz - wie hier 
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das SGB XII - , dass der Bund die Hälfte der Ausgaben oder mehr trägt, ordnet 

Art. 104a Abs. 3 S. 2 GG an, dass es im Auftrage des Bundes durchgeführt wird 

(so auch LSG LSA, U. v. 28.11.2023 – L 8 SO 46/21, juris, Rn. 40). 

 

 

b) Geldleistungen nach dem 4. Kapitel betreffen vor allem die in § 42 SGB XII auf-

geführten Leistungen wie die sozialhilferechtlichen Regelbedarfe, zudem die Be-

darfe für Bildung und Teilhabe oder für Unterkunft und Wohnen.  

 

Dabei macht der Begriff der Geldleistung deutlich, dass es stets um betragsmä-

ßig exakt bezifferte Leistungen geht. Die Länder trifft in diesem Zusammenhang 

eine Prüfungspflicht. Sie haben nach § 46a Abs. 4 S. 1 SGB XII festzustellen, ob 

die Ausgaben für Geldleistungen durch den zuständigen Träger zum einen be-

gründet und belegt sind, zum anderen dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und 

Sparsamkeit entsprechen. Die hier interessierenden Absätze des § 46a SGB XII 

lauten: 

 

 

§ 46a SGB XII 
Erstattung durch den Bund 

 
(1) Der Bund erstattet den Ländern jeweils einen Anteil von 100 Prozent 

der im jeweiligen Kalenderjahr den für die Ausführung des Gesetzes 
nach diesem Kapitel zuständigen Trägern entstandenen Nettoausgaben 
für Geldleistungen nach diesem Kapitel. 

 
(…) 
 
(4) Die Länder gewährleisten die Prüfung, dass die Ausgaben für Geldleis-

tungen der für die Ausführung des Gesetzes nach diesem Kapitel zu-
ständigen Träger begründet und belegt sind und den Grundsätzen für 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit entsprechen. Sie haben dies dem 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales für das jeweils abgeschlos-
sene Quartal in tabellarischer Form zu belegen (Quartalsnachweis). In 
den Quartalsnachweisen sind zu belegen: 

 
1. die Bruttoausgaben für Geldleistungen nach § 46a Absatz 2 sowie die 

darauf entfallenden Einnahmen, 
2. die Bruttoausgaben und Einnahmen nach Nummer 1, differenziert nach 

Leistungen für Leistungsberechtigte 
a) in Wohnungen und sonstigen Unterkünften nach § 42a Absatz 2 Satz 1 

Nummer 1 und 3, 
b) in der besonderen Wohnform nach § 42a Absatz 2 Nummer 2, 
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c) in Einrichtungen, für die § 42 Nummer 4 Buchstabe b anzuwenden ist, 
3. die Bruttoausgaben und Einnahmen nach Nummer 1, differenziert nach 

Leistungen für Leistungsberechtigte nach § 41 Absatz 2, 3 und 3a. 
 
Die Quartalsnachweise für die Abrufzeiträume nach Absatz 3 Satz 2 Nummer 
1 bis 3 sind dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales durch die Länder 
jeweils zwischen dem 15. und dem 20. der Monate Mai, August und November 
für das jeweils abgeschlossene Quartal vorzulegen, für den Abrufzeitraum 
nach Absatz 3 Satz 2 Nummer 4 zwischen dem 1. und 5. März des Folgejahres. 
Die Länder können die Quartalsnachweise auch vor den sich nach Satz 4 er-
gebenden Terminen vorlegen; ein weiterer Abruf in dem für das jeweilige 
Quartal nach Absatz 3 Satz 1 geltenden Abrufzeitraum ist nach Vorlage des 
Quartalsnachweises nicht zulässig. 
 

 

c) Mit den Erstattungszahlungen des Bundes an die Länder sollen nach dem Willen 

des Gesetzgebers die – das bundesrechtliche SGB XII umsetzenden - Kommunen 

entlastet werden (BR-Drs. 455/12, S. 1 f.; Landessozialgericht Sachsen-Anhalt, 

Urteil vom 28. November 2023 – L 8 SO 46/21 –, Rn. 41, juris; so auch 

Grube/Wahrendorf/Flint/Richter, 8. Aufl. 2024, SGB XII § 46a Rn. 2, beck-on-

line). Die Umsetzung des SGB XII obliegt in Schleswig-Holstein den Landkreisen 

und kreisfreien Städte, die die zuständigen Träger der Sozialhilfe sind, und im 

hier interessierenden Zusammenhang die Aufgaben der Sozialhilfe zur Erfüllung 

nach Weisung wahrnehmen. Die maßgebliche Bestimmung des § 1 Abs. 1 AG-

SGB XII SH lautet: 

 

 

§ 1 AG-SGB XII SH 
Träger der Sozialhilfe 

 
(1) Örtliche Träger der Sozialhilfe sind die Kreise und kreisfreien Städte. Sie 

führen die Sozialhilfe als Selbstverwaltungsangelegenheit durch. Hier-
von abweichend nehmen sie Aufgaben der Sozialhilfe zur Erfüllung nach 
Weisung wahr, soweit Geldleistungen nach dem Vierten Kapitel des So-
zialgesetzbuches XII (SGB XII) vom 27. Dezember 2003 (BGBl I S. 3022), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 18. April 2019 (BGBl. 
I S. 473), zu gewähren sind. 

 
(…) 

 

 

Infolge der Aufgabendurchführung erstattet das Land den Kommunen wieder-

rum 100 % der entstandenen Nettoausgaben (§ 6 Abs. 1 AG-SGB XII). Das Land 
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leitet also die Erstattungen, die es durch den Bund erlangt, an die Kommunen 

weiter (§ 9 Abs. 1 AG-SGB XII SH).  

 

Die interessierenden Bestimmungen der §§ 6, 9 AG-SGB XII haben folgenden 

Wortlaut: 

 

§ 6 AG-SGB XII SH 
Finanzierung der Sozialhilfe 

 
(1) Das Land erstattet den örtlichen Trägern die für die Wahrnehmung der 

vom Land auf die Kreise und kreisfreien Städte als örtliche Träger über-
tragenen Aufgaben entstandenen Nettoausgaben. 

 
(…) 

 

§ 9 AG-SGB XII SH 
Erstattung nach § 46a SGB XII 

 
(1) Das Land stellt die Erstattung des Bundes nach § 46a Absatz 1 SGB XII 

den örtlichen Trägern der Sozialhilfe zur Verfügung. Der Betrag be-
stimmt sich für jeden örtlichen Träger der Sozialhilfe nach dessen Net-
toausgaben für Geldleistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII. 

 
 
(2) Die örtlichen Träger der Sozialhilfe weisen die Ausgaben für Geldleis-

tungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII entsprechend § 46a Absatz 4 
SGB XII dem Ministerium jeweils bis zum 5. Tag der Monate Mai, August 
und November und 20. Februar für das jeweils abgeschlossene Quartal 
nach. Sie gewährleisten die Prüfung, dass diese Ausgaben begründet 
und belegt sind und dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit entsprechen. 

 
(…) 
 
(4) Die örtlichen Träger der Sozialhilfe haften gegenüber dem Land für die 

ordnungsgemäße Verwaltung. Erlangt ein örtlicher Träger der Sozial-
hilfe Mittel der Bundeserstattung für ohne Rechtsgrund gewährte Leis-
tungen oder wegen fehlerhafter Prüfungen und Nachweise nach Ab-
satz 2 und 3, ist er insoweit zur Herausgabe verpflichtet. Weiterge-
hende öffentlich-rechtliche Erstattungsansprüche bleiben unberührt. 

 
 
 

Aus § 9 Abs. 2 AG-SGB XII SH folgt, dass die kommunalen Aufgabenträger die 

Prüfung zu gewährleisten haben, dass die von ihnen angegebenen Ausgaben 

begründet, belegt und auch wirtschaftlich sind. Das Landesrecht ordnet zudem 

eine Haftung der kommunalen Aufgabenträger an. Landkreise und kreisfreie 

11 von 58 in Zusammenstellung



- 9 - 

 

Städte haften gem. § 9 Abs. 4 AG-SGB XII SH für eine „ordnungsgemäße Ver-

waltung“. Bundesmittel, die ein örtlicher Träger der Sozialhilfe für unbegründete 

Leistungen oder wegen fehlerhafter Prüfungen und Nachweisen erhalten hat, 

verpflichten ihm zur „Herausgabe“ gegenüber dem Land. 

 

 

2. Soweit also die kommunalen Aufgabenträger aufgrund der vorstehend wieder-

gegebenen Vorschriften Anträge zu prüfen und sicherzustellen haben, dass die 

Ausgaben, die sie gegenüber dem Land im Rahmen der Kostenerstattung ange-

ben, auch begründet, belegt und wirtschaftlich sind, steht im konkreten Fall fest, 

dass die Hansestadt aufgrund Personalmangels und dadurch verursachter Ar-

beitsbelastung ihren Prüfungspflichten seit 2017 nicht umfänglich nachgekom-

men ist, ein Umstand, der dem Land nicht verborgen geblieben ist. Das Land hat 

nach den uns zur Verfügung gestellten Unterlagen seit 2022 Kenntnis von der 

Personalnot der Stadt gehabt.  

 

 

a) Die Prüfungsanforderungen eines kommunalen Aufgabenträgers bestimmen 

sich nach § 44 SGB XII. Damit ein Anspruchsberechtigter Geldleistungen nach 

dem 4. Kapitel des SGB XII erhält, muss er gem. § 44 Abs. 1 S. 1 SGB XII einen 

Antrag auf Leistungserbringung stellen. Besteht ein Bedarf, werden die Leistun-

gen durch die Kommunen für einen Bewilligungszeitraum von zwölf Monaten 

erbracht, bevor ein neuer Antrag und dessen Prüfung durch die Behörde not-

wendig wird. In der maßgeblichen Bestimmung des § 44 Abs. 2 SGB XII heißt es: 

 

 

§ 44 SGB XII 
Antragserfordernis, Erbringung von Geldleistungen, Bewilligungszeitraum 

 
(1) Leistungen nach diesem Kapitel werden auf Antrag erbracht. Gesondert 

zu beantragen sind Leistungen zur Deckung von Bedarfen nach § 42 
Nummer 2 in Verbindung mit den §§ 31 und 33 sowie zur Deckung der 
Bedarfe nach § 42 Nummer 3 in Verbindung mit § 34 Absatz 5 und nach 
§ 42 Nummer 5. 

 
(2) Ein Antrag nach Absatz 1 wirkt auf den Ersten des Kalendermonats zu-

rück, in dem er gestellt wird, wenn die Voraussetzungen des § 41 
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innerhalb dieses Kalendermonats erfüllt werden. Leistungen zur De-
ckung von Bedarfen nach § 42 werden vorbehaltlich Absatz 4 Satz 2 
nicht für Zeiten vor dem sich nach Satz 1 ergebenden Kalendermonat 
erbracht. 

 

 

Im konkreten Fall hat die Hansestadt zwar bei Erstbewilligungen die Anträge 

noch vollumfänglich und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben 

geprüft, bei Verlängerungsanträgen wurden von den Leistungsempfängern je-

doch keine weiteren Nachweise der Bezugsberechtigung mehr verlangt. Ein-

kommensabrechnungen, Versicherungsnachweise sowie Heiz- und Betriebskos-

tenabrechnungen wurden nicht mehr angefordert und nur noch geprüft, wenn 

die Leistungsempfänger die Unterlagen proaktiv vorgelegt hatten. Zudem hat 

die Stadt bei Überzahlungen Rückforderungen erst oberhalb einer Bagatell-

grenze von 500 € geltend gemacht.  

 

 

b) Diese Verstöße rügte das zuständige Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, 

Senioren, Integration und Gleichstellung (MSJFSIG) nach einer Überprüfung mit 

Schreiben vom 25.11.2022. Das Ministerium wies u.a. auf eine unzureichende 

Dokumentation des Renteneinkommens, die unzulässige Anwendung von star-

ren Obergrenzen bei der Berücksichtigung von Versicherungsbeiträgen sowie 

die verspätete Anrechnung einmaliger Einnahmen und unzureichende Vermö-

gensprüfungen hin und forderte die Stadt zur Stellungnahme auf. Dem kam die 

Stadt mit Schreiben vom 28.03.2024 nach und übermittelte eine Umsetzungs-

planung, mit der ab dem 01.04.2024 neue, mit dem Land vereinbarte „Stan-

dardabsenkungen“ – gemeint sind damit Abweichungen vom ansonsten gebo-

tenen Verwaltungsablauf und –standard - gelten sollten. 

 

 

c) Mit Schreiben vom 28.05.2024 kündigte das MSJFSIG an, eine fachaufsichtliche 

Weisung gegenüber der Hansestadt erlassen zu wollen. Diese solle festlegen, 

dass eine Bewilligung der Leistungsanträge nur nach einer vollumfänglichen 

Prüfung erfolgen dürfe. Alle Standardabsenkungen seien zu beenden, Arbeits-

anweisungen, die den Bestimmungen des SGB XII zuwiderliefen, seien zu 
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unterlassen. Außerdem kündigte das Ministerium an, das Erstattungsverfahren 

mit dem BMAS für die Nettoausgaben für Geldleistungen der Grundsicherung 

der Hansestadt Lübeck bis zur vollständigen Umsetzungn der Weisung auszu-

setzen. Begründet wurde die Aussetzung mit einem „intransparenten Vorgehen 

der Hansestadt Lübeckinsbesondere während des laufenden Verfahrens“. Die 

Stadt widersprach mit Schreiben vom 19.06.2024: für eine Aussetzung der Er-

stattung gebe es keine Rechtsgrundlage. Die Stadt habe sich in einer nicht mehr 

anders zu bewältigenden Situation befunden. Diese Mitteilung ergänzte die Stadt 

mit Schreiben vom 10.07.2024: sie habe die angekündigten Standardabsenkun-

gen ab dem 01.07.2024 zurückgenommen.  

 

 

d) Unter dem 28.07.2024 hat das zuständige Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales (BMAS) in einem Schreiben gegenüber dem Land zur Frage des Abrufs 

von Bundesmitteln für zukünftige wie für zukünftige Zeiträume Folgendes fest-

gehalten: 

 

 

„Die Länder haben nach § 46a Abs. 4 S. 1 SGB XII zu gewährleisten, dass 
es sich bei den zur Bundeserstattung gemeldeten Nettoausgaben um 
Geldleistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
handelt, die Ausgaben des zuständigen Trägers begründet und belegt 
sind und den Grundsätzen für Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ent-
sprechen. Aufgrund der besonderen Pflichtenbindung des Landes ge-
genüber dem Bund im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung haben 
Sie für eine ordnungsgemäße Verwaltung Sorge zu tragen. Dement-
sprechend weisen wir Sie daraufhin, dass ein Abruf von Bundesmitteln 
für die Hansestadt Lübeck erst wieder erfolgen darf, nachdem sich das 
Land davon überzeugt hat, dass beim Träger ein rechtmäßiger Verwal-
tungsvollzug sichergestellt ist. Für vergangene Zeiträume, in denen die 
vom Land beanstandete Verwaltungspraxis bestand, kommt aus Sicht 
des Bundes ein Mittelabruf erst nach vollständiger Aufklärung etwaiger 
Rückerstattungsansprüche des Bundes in Betracht.“ 

 

 

Zugleich hat es das Land Schleswig-Holstein zur weiteren Sachverhaltsaufklä-

rung aufgefordert.  
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e) Zu einem daraufhin versandten Fragenkatalog des Landes hat die Hansestadt 

mit Schreiben vom 19.08.2024 ausgeführt, für die Aussetzung des Erstattungs-

verfahrens keine Rechtsgrundlage zu sehen. Zudem sei das Land seit 2022 fort-

laufend über die neue Verwaltungspraxis informiert gewesen. Zuletzt könne der 

Schadensersatzanspruch des Landes gegen die Stadt seinem Umfang nach nicht 

weiter gehen als der Anspruch des Bundes gegen das Land selbst aus Art. 104a 

Abs. 5 GG. Sie könne – wie es in einem ergänzenden Schreiben vom 18.10.2024 

heißt - die Zahl der Leistungsfälle, die von den Standardabsenkungen betroffen 

gewesen seien, nicht benennen, die unzureichend bearbeiteten Fälle würden al-

lerdings sukzessive korrigiert werden. Auch wenn die Stadt im Rahmen einer 

Weiterbewilligung eines Antrags keine weiteren Nachweise eingefordert habe, 

hätten viele Antragsteller diese proaktiv vorgelegt, was dann auch stets berück-

sichtigt worden sei. Daher sei die Zahl der Fälle, in denen die rechtlichen Vo-

raussetzungen nicht eingehalten worden seien, gering. Zudem könne die er-

folgte Überzahlung nur unwesentlich sein. Der fragliche Zeitraum habe mitten 

in der Energiekrise gelegen, sodass nicht angenommen werden könne, dass vie-

len Antragstellern ein Guthaben hinsichtlich der Heiz- und Wärmekostenabrech-

nungen geblieben sei.  

 

 

3. Um die berechtigten Sozialhilfeansprüche der jeweiligen Antragsteller erfüllen 

zu können, ist der Hansestadt infolge der ausbleibenden Erstattungen nichts an-

deres übrig geblieben, als Kredite aufzunehmen. Die ausstehenden Erstattungs-

leistungen belaufen sich für das 2. Quartal auf 14.911.044,50 € und für das 3. 

Quartal auf 14.579.756,28 €. Für das 4. Quartal – die exakte Höhe kann erst im 

Januar 2025 angegeben werden – rechnet die Hansestadt angesichts voraus-

sichtlich steigender Fallzahlen ebenfalls mit Auszahlungen in Höhe von knapp 15 

Mio. €. Dass Bund und Land ihre Weigerungshaltung aufgeben, Lübeck die An-

spruch genommenen Kredite also zurückführen kann, und es weiterer Kredit-

aufnahmen nicht bedarf, ist im Moment nicht zu erwarten. 
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a) Das Land erklärte sich bislang nur bereit, Erstattungsmittel – kurz gefasst - al-

lein für Neubewilligungen ab dem 3. Quartal 2024, sowie für Leistungsberech-

tigte in vollstationären Einrichtungen und Leistungsfälle, die ab dem 

01.09.2024 weiterbewilligt worden sind, vom Bund abzurufen. Voraussetzung 

hierfür sollte jedoch eine Erklärung der Stadt sein, nach der Ausgaben für Leis-

tungsfälle, in denen Entlastungsmaßnahmen (noch) wirksam sind, ausge-

schlossen sein sollten. Die Stadt hält diese Handhabung für unverhältnismäßig. 

 

 

b) Aufgrund des weiterhin bestehenden Personalmangels steht fest, dass die Stadt 

im Rahmen der monatlichen Weiterbewilligungsanträge nicht mehr als 400 bis 

maximal 500 Fälle pro Monat prüfen kann. In Lübeck gibt es aber derzeit ca. 

6.000 Leistungsfälle, so dass der Vorschlag dazu führen würde, dass pro Monat 

Erstattungen höchstens für je weitere 500 Fälle abgerufen werden könnten und 

damit eine 100% Erstattung folglich erst nach einem Jahr möglich wäre. Dass 

dieser Vorschlag damit für die Hansestadt eine erhebliche finanzielle Belastung 

darstellt, liegt auf der Hand. 

 

 

c) Ungeachtet dieses Vorschlages bleibt es aber dabei, dass das BMAS sich eines 

Schadensersatzanspruches nach Art. 104a Abs. 5 GG gegenüber dem Land be-

rühmt, das Land seinerseits angekündigt hat, die Stadt gem. § 9 Abs. 4 AG-SGB 

XII in Anspruch nehmen zu wollen. Da somit nicht davon ausgegangen werden 

kann, dass es zwischen allen Beteiligten – Bund, Land und Kommune – zu einer 

einvernehmlichen Regelung kommt, liegt angesichts der enormen wirtschaftli-

chen Bedeutung der aufgetretenen Fragen auf der Hand, dass es einer juristi-

schen Bewertung bedarf, um so eine Grundlage für das weitere Vorgehen der 

Hansestadt zu haben. Vor dem Hintergrund dieses Sachverhalts sind es drei Fra-

gen, die auf Bitten der Hansestadt zu beantworten sind: 

 

 

➢ Ist es rechtmäßig, dass das Land die Erstattungszahlungen für die Hanse-

stadt Lübeck beim Bund nicht mehr abruft?  
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➢ Besteht die Möglichkeit, den durch die Notwendigkeit der Refinanzierung 

der Sozialleistungen durch Kredite entstandenen Zinsschaden gegenüber 

dem Land geltend zu machen? 

 

➢ Welche sinnvollen Möglichkeiten gibt es, um rechtlich gegen das Land vor-

zugehen? 

 
  

IV. Rechtliche Würdigung 

 

 

1. Soweit sich das Land weigert, beim Bund Erstattungsleistungen nach §§ 6, 9 

Abs. 1 AG-SGB XII für Zahlungen von Sozialleistungen abzurufen und an die Han-

sestadt weiterzuleiten, kann diese Weigerungshaltung nur dann rechtmäßig 

sein,  

 

➢ wenn dem Land hierfür eine Ermächtigungsgrundlage zur Seite steht oder  

➢ das Land aus Rechtsgründen gehindert ist, Kostenerstattungsansprüche 

der Hansestadt zu erfüllen oder 

➢ das Land der Hansestadt Lübeck ihm zustehende Gegenrechte entgegen-

halten kann - Gegenrechte könnten einmal aus einer Befugnis zur Auf-

rechnung, daneben aus der Geltendmachung eines Zurückbehaltungs-

rechtes resultieren.  

 

Im Ergebnis ist aufgrund der nachstehenden Feststellungen davon auszugehen, 

dass hier keine der drei Fallgruppen eingreift und dementsprechend das Land 

nicht befugt ist, vom Abruf der Sozialhilfe abzusehen. 

 

 

a)  Nach dem Wortlaut des § 9 Abs. 1 AG-SGB XII SH stellt das Land die Erstattung 

des Bundes nach § 46a Absatz 1 SGB XII den örtlichen Trägern der Sozialhilfe – 

damit auch der Hansestadt - zur Verfügung. Wenngleich § 9 Abs. 1 AG-SGB XII 

dem Wortlaut nach nur eine Pflicht zum Weiterleiten der abgerufenen Mittel 
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vorschreibt, ergibt sich bei systematischer (aa), teleologischer (bb) und verfas-

sungskonformer (cc) Auslegung der Norm eine Pflicht des Landes, Mittel in Höhe 

der tatsächlich angefallenen Nettoausgaben auch abzurufen. 

 

 

aa) § 9 Abs. 1 AG-SGB XII SH steht in einem systematischen Zusammenhang mit § 6 

Abs. 1 AG-SGB XII SH. Dieser sieht vor, dass das Land den örtlichen Trägern die 

für die Wahrnehmung der vom Land auf die Kreise und kreisfreien Städte als 

örtliche Träger übertragenen Aufgaben entstandenen Nettoausgaben erstattet. 

Diese materiell-rechtliche Pflicht zur Erstattung der Nettoausgaben erfüllt das 

Land, indem es nach § 46a Abs. 1 SGB XII Erstattungsleistungen beim Bund ab-

ruft. Die Weiterleitungspflicht ist damit keine isolierte Pflicht, sondern in ihrem 

Zusammenhang zur Erstattungspflicht zu sehen, sodass sich eine Pflicht des 

Landes ergibt, die erforderlichen Mittel auch abzurufen und an die Hansestadt 

auszukehren. 

 

 

bb) Dies folgt auch aus einer teleologischen Auslegung des § 9 Abs. 1 AG-SGB XII SH.  

 

Die Auslegung des § 9 Abs. 1 AG-SHB XII SH ist durch § 46a SGB XII vorbestimmt, 

denn Sinn und Zweck der landesrechtlichen Vorschrift ist es, die bundesrechtli-

che Regelung auszufüllen und umzusetzen. Gesetzgeberisches Ziel für § 46a 

Abs. 1 SGB XII war es aber, eine Verbesserung der Finanzsituation der Kommu-

nen zu erreichen, indem diese bei der Erfüllung der Pflichten nach dem Vierten 

Kapitel des SGB XII entlastet werden (vgl. BR-Drs. 455/12, S. 1 f.). Dieses Ziel 

würde konterkariert, wenn es im Belieben des Landes stünde, die Erstattungs-

leistungen abzurufen. Würde man dies annehmen wollen, käme dem Land eine 

dem Gesetzeszweck widersprechende Dispositionsbefugnis zu. Es wäre das 

Land, das eigenständig entscheiden könnte, ob und inwieweit ein kommunaler 

Aufgabenträger mit Kosten zur Abdeckung des Hilfebedarfs anspruchsberech-

tigter Personen belastet bliebe. Dieser Gefahr kann nur effektiv vorgebeugt 

werden, wenn § 9 Abs. 1 AG-SGB XII SH dahingehend auszulegen ist, dass er 

eine Pflicht begründet, die Erstattungsleistungen tatsächlich auch abzurufen. 
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Gerade vor dem Hintergrund der Intention des Gesetzgebers, die Finanzsituation 

der Kommunen zu verbessern, hat das Landessozialgericht Sachsen Anhalt im 

Urteil vom 28.11.2023 – L 8 SO 46/21, juris, Rn. 50 - zur Auslegung einer ähnli-

chen Vorschrift wörtlich festgehalten:  

 

 

„Soweit die Länder in den Erstattungsvorgang für von den Kommunen 
erbrachte Leistungen aus verfassungsrechtlichen Gründen zwischenge-
schaltet sind, führt dies nicht dazu, dass die Länder durch das Unter-
lassen eines Mittelabrufs eine Refinanzierung der Ausgaben der Kom-
munen ausschließen können. In verfassungskonformer Auslegung des 
§ 8 Abs. 1 AG-SGB XII kann das Land Sachsen-Anhalt den Kommunen 
durch einen unberechtigten Minderabruf von Mitteln gegenüber dem 
Bund nicht die endgültige Tragung von Kosten der Bundesauftragsver-
waltung auferlegen“. 

 

 

 Gleiches wird auch im konkreten Fall festgestellt werden müssen. 

 

 

cc) Dieses Ergebnis ist schließlich auch vor dem Hintergrund von Art. 28 Abs. 2 GG 

zwingend.  

 

Wie oben angemerkt liegt § 46a SGB XII die Intention zugrunde, die finanzielle 

Situation der Kommunen zu verbessern (vgl. hierzu BR-Drs. 455/12, S. 1f; Lan-

dessozialgericht Sachsen-Anhalt, Urteil vom 28. November 2023 – L 8 SO 

46/21 –, Rn. 41, juris). Wollte man tatsächlich annehmen, ein Mittelabruf durch 

das Land sei in dessen Belieben gestellt, würde dies das Risiko schaffen, dass 

Kommunen mangels einer Erstattung durch die Länder die Kosten zur Abde-

ckung eines Hilfebedarfs selbst tragen müssten (Landessozialgericht Sachsen-

Anhalt, Urteil vom 28. November 2023 – L 8 SO 46/21 –, Rn. 41, juris).  

 

 

dd) Man kann auch nicht geltend machen, die Erstattungsverpflichtung des Landes 

stehe unter dem Vorbehalt eines ungeschriebenen Tatbestandsmerkmals, näm-

lich unter der Voraussetzung, dass der zu erstattende Kostenaufwand Folge ord-

nungsgemäßer Aufgabenwahrnehmung, also der beanstandungsfreien Prüfung 
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der Auszahlungsvoraussetzungen sei. Das Land hat außergerichtlich diesen 

Standpunkt unter Berufung auf zwei Gerichtsentscheidungen vertreten, die Prü-

fung ergibt allerdings, dass die genannten Entscheidungen nicht einschlägig 

sind. Das Urteil des BSG vom 15.12.2009 – 1 AS 1/08 KL – juris –  betraf den Fall, 

dass die klagende Bundesrepublik gegen das beklagte Land Berlin unmittelbar 

einen Schadensersatzanspruch aus Art. 104a Abs. 5 S. 1 GG geltend machte, im 

Übrigen aber den vom Land genannten Rechtssatz nicht aufgestellt hat. Im Urteil 

vom 28.9.2011 – S 18 AS 118/10 – juris - hatte sich das SG Osnabrück mit der 

Rückforderung von Leistungen im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Erstat-

tungsanspruches zu befassen, auf die der Kläger keinen Anspruch hatte, weil er 

die streitigen Mittel nicht für gesetzesentsprechende Aufgaben verwandt hatte. 

Bedeutung für die vorzunehmende Beurteilung hat eher das Urteil des Bundes-

verwaltungsgerichts vom 15. Mai 2008 – 5 C 25/07 – juris, Rn. 21, in der das 

Bundesverwaltungsgericht für einen ähnlich gelagerten Fall des § 34 WoGG 

festgestellt hat: 

  

  

 „§ 34 WoGG beschränkt damit den Erstattungsgrundanspruch gegen 
den Bund - mit Blick auf Art. 104a Abs. 5 GG zu Recht - nicht auf solche 
Zweckausgaben, die bei wirtschaftlicher oder rechtmäßiger Wohngeld-
gewährung angefallen sind, sondern auf die bei der Ausführung des Ge-
setzes angefallenen Ausgaben“, BVerwG, Urteil vom 15. Mai 2008 – 5 C 
25/07, juris, Rn. 21. 

  

 

Die nachstehende Bewertung ergibt, dass Gleiches in Bezug auf die Anwendung 

der hier in Rede stehenden Vorschriften gelten muss. Der Erstattungsanspruch 

der Hansestadt bezieht sich auf alle bei der Ausführung des AG-SGB XII SH an-

gefallenen Ausgaben, gleich, ob sie nachgewiesen oder belegt worden sind, oder 

in einzelnen Fällen der Stadt Erstattungsansprüche zustehen. 

 

 

(1) Der Anspruch auf Erstattung der geleisteten Sozialhilfe entsteht nicht erst dann, 

wenn die geleisteten Nettoausgaben nachgewiesen und belegt worden sind. 

Dies folgt aus der Systematik des § 9 Abs. 1 und 2 AG-SGB XII SH. § 9 Abs. 1 AG-
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SGB XII SH sieht vor, dass die Erstattung sich nach den Nettoleistungen richtet. 

Die Nettoleistung ist dem Land Schleswig-Holstein dabei nach § 9 Abs. 2 Satz 1 

AG-SGB XII SH quartalsweise nachzuweisen. Dabei werden Nettoleistungen in 

§ 6 Abs. 2 AG-SGB XII SH legaldefiniert. Hiernach gilt: 

 

 

„Nettoausgaben im Sinne des Absatzes 1 sind die Ausgaben der örtli-
chen Träger für 
 
1.  Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt, der Hilfen zur 

Gesundheit einschließlich Erstattungen an Krankenkassen, der 
Hilfe zur Pflege und Hilfen in anderen Lebenslagen an Leistungs-
berechtigte innerhalb von Einrichtungen, 

 
2.    die Blindenhilfe nach § 72 SGB XII und 
 
3.   Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt, der Hilfen zur Gesund-

heit einschließlich Erstattungen an Krankenkassen, der Hilfe zur 
Pflege und der Hilfe in anderen Lebenslagen an Leistungsberech-
tigte der Eingliederungshilfe, die Leistungen für Kosten der Un-
terkunft nach § 35 Absatz 5 Satz 1 oder § 42a Absatz 5 SGB XII 
erhalten, 

 
jeweils abzüglich der auf diese Leistungen entfallenden Einnahmen.“ 

 

 

Eine Begrenzung auf begründete und belegte Nettoleistungen ist dem Wortlaut 

nicht zu entnehmen. Eine solche Annahme stünde auch der Systematik des § 9 

Abs. 2 AG-SGB XII SH entgegen. Denn nach dessen Satz 2 hat der örtliche Träger 

der Sozialhilfe die Prüfung zu gewährleisten, dass die im Rahmen der Sozialhilfe 

erbrachten Nettoausgaben begründet und belegt sind und dem Grundsatz der 

Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit entsprechen. Der Verweis auf die Gewähr-

leistungspflicht macht deutlich, dass der Erstattungsanspruch zunächst einmal 

unmittelbar gilt und Verstöße gegen die Gewährleistungspflicht, also Pflichtver-

letzungen auf der Sekundärebene auszugleichen sind (vgl. zur Parallelnorm des 

§ 46 SGB II auch BSG, Urteil vom 31. Mai 2016 – B 1 AS 1/16 KL, juris, Rn. 19).  

 

 

(2) Der Umfang des Erstattungsanspruch richtet sich nach den tatsächlich angefal-

lenen Nettokosten der Hansestadt. Dies folgt aus § 46a Abs. 1 SGB XII, dessen 
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Erstattungsleistungen gemäß § 9 Abs. 1 AG-SGB XII SH weitergereicht werden 

sollen. § 46a Abs. 1 SGB XII sieht aber einen Erstattungsanspruch für alle tat-

sächlich geleisteten Sozialleistungen vor. Dies folgt bereits aus dem Wortlaut 

der Vorschrift: 

 

  

 „Der Bund erstattet den Ländern jeweils einen Anteil von 100 Prozent 
der im jeweiligen Kalenderjahr den für die Ausführung des Gesetzes 
nach diesem Kapitel zuständigen Trägern entstandenen Nettoausgaben 
für Geldleistungen nach diesem Kapitel.“ 

  

  

 Der Begriff der Nettoausgaben ist dabei nicht definiert. Nach Absatz 2 Satz 1 des 

§ 46a SGB XII ergibt sich die Höhe der Nettoausgaben für Geldleistungen nach 

Absatz 1 aus den Bruttoausgaben der für die Ausführung des Gesetzes nach die-

sem Kapitel zuständigen Träger, abzüglich der auf diese Geldleistungen entfal-

lenden Einnahmen. Einnahmen nach Satz 1 sind dabei insbesondere Einnahmen 

aus Aufwendungen, Kostenersatz und Ersatzansprüchen nach dem Dreizehnten 

Kapitel, soweit diese auf Geldleistungen nach diesem Kapitel entfallen, aus dem 

Übergang von Ansprüchen nach § 93 sowie aus Erstattungen anderer Sozialleis-

tungsträger nach dem Zehnten Buch. Die Verwendung des Wortes „insbeson-

dere“ in § 46a Abs. 2 Satz 2 SGB XII verdeutlicht, dass die Aufzählung nicht ab-

schließend ist. Unter Einnahmen fallen daher unter anderem auch Ansprüche 

der Kommune aus den §§ 102 ff. SGB XII (Grube/Wahrendorf/Flint, SGB XII/Rich-

ter, 8. Aufl., 2024, SGB XII, § 46a Rn. 13). Nach diesen stehen Kommunen etwa 

Ersatzansprüche gegenüber Leistungsempfängern zu, die durch vorsätzliches 

oder grob fahrlässiges Verhalten die Voraussetzungen der Sozialhilfe oder die 

Leistungen herbeigeführt haben (§§ 103, 104 SGB XII). 

 

 

(3) Erstattungsansprüche der Hansestadt Lübeck gegenüber Leistungsempfängern 

nach §§ 103, 104 SGB führen aber nicht per se zu einer Reduktion der zu erbrin-

genden Erstattungsleistungen. Es genügt nicht, dass Ansprüche möglicherweise 

bestehen könnten, um Erstattungsleistungen kürzen zu können. Nur wenn die 

Ansprüche gegenüber den Leistungsempfängern realisiert worden sind, können 
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sie als Einnahmen den Bruttoausgaben gegenübergestellt und in Abzug gebracht 

werden (Grube/Wahrendorf/Flint, SGB XII/Richter, 8. Aufl., 2024, SGB XII, § 46a 

Rn. 13). Ein quasi automatischer Abzug von möglichen, aber noch nicht durch-

gesetzten Ansprüchen ist weder in § 46a Abs. 1 SGB XII noch in § 9 Abs. 1 AG-

SGB XII SH vorgesehen.  

 

ee) Geht man also davon aus, dass sich der Erstattungsanspruch der Hansestadt 

nach der hier dargelegten Auffassung nach den tatsächlich verauslagten „Net-

toausgaben“ bestimmt, also insoweit nicht an materiell-rechtliche Vorgaben – 

beispielsweise das ordnungsgemäße Verwaltungshandeln – geknüpft ist, kann 

nicht übersehen werden, dass jedenfalls für Nordrhein-Westfalen das dort zu-

ständige Landessozialgericht eine andere Auffassung vertreten hat. Danach soll 

der Sozialhilfeträger nur dann einen Anspruch gegen das Land auf Abruf der 

Aufwendungen beim Bund haben, wenn die Bewilligung der Sozialhilfeleistun-

gen rechtmäßig war (LSG NRW, U. v. 27.06.2024 – L 9 SO 432/21 – juris, Rn. 

76). Würde man diese Auffassung auf den hier zur Beurteilung anstehenden Fall 

übertragen, würde ein Erstattungsanspruch der Hansestadt ausscheiden.  

 

Allerdings stehen rechtliche wie tatsächliche Gründe einer Übernahme dieser 

Rechtsprechung entgegen.  

 

In rechtlicher Hinsicht muss berücksichtigt werden, dass der Erstattungsan-

spruch der kommunalen Aufgabenträger sich in Nordrhein-Westfalen von dem 

der Kommunen in Schleswig-Holstein unterscheidet. § 7 Abs. 1 AG-SGB XII NRW 

nimmt ausdrücklich Bezug auf die maßgebliche Bestimmung des Bundesrechts 

in § 46 a Abs. 4 S. 1 SGB II. Der genannten Bestimmung nach obliegt den Ländern 

die Prüfung, ob und inwieweit die Ausgaben für Geldleistungen begründet und 

belegt sind, zudem den Grundsätzen für die Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 

entsprechen (LSG NRW, a. a. O., juris, Rn. 73). Damit die Rechtmäßigkeit der 

ausgereichten Sozialhilfe zur Voraussetzung für den Erstattungsanspruch ge-

macht. Der Landesgesetzgeber in Schleswig-Holstein folgt einem anderen An-

satz. Wie dargelegt wird der Erstattungsanspruch des Sozialhilfeträgers von ma-

teriellen Vorgaben abgekoppelt. § 9 Abs. AG-SGB XII SH regelt den 
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Erstattungsanspruch im Sinne des § 46 a Abs. 1 SGB XII und nimmt damit aber 

– anders als in Nordrhein-Westfalen – nicht auf die materiell-rechtlichen Vor-

gaben des Bundesrechts in § 46 a Abs. 4 SGB XII Bezug. Zudem bestimmt § 9 

Abs. 1 S. 2 AG-SGB XII SH, dass sich der Erstattungs-„Betrag“ schon dem Wort-

laut nach (nur)  

 

 

„nach dessen Nettoausgaben für Geldleistungen“  

 

 

bestimmt. Unabhängig hiervon steht fest, dass auch für Nordrhein-Westfalen 

noch nicht geklärt ist, ob und inwieweit die Rechtsauffassung des LSG tatsäch-

lich zutrifft. Das LSG hat die Revision zugelassen, von dieser Zulassung ist Ge-

brauch gemacht worden, eine Entscheidung des BSG ist noch nicht ergangen (B 

8 SO 11/24 R).  

 

Im Übrigen sind Unterschiede im Tatsächlichen zu der für Nordrhein-Westfalen 

entschiedenen Konstellation nicht zu übersehen. In Nordrhein-Westfalen ging es 

um Leistungen, die als Hilfe zum Lebensunterhalt bewilligt worden waren, dann 

aber zu Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 

„umgewidmet“ werden sollten. Zudem dürfte in unserem Fall die Rechtswidrig-

keit der Leistungen nicht ohne Weiteres feststellbar sein. Das Antragserforder-

nis, das für den Bewilligungsanspruch gilt, bezieht sich nicht auf Folgeanträge. 

Der Verzicht der Behörde auf eine 12-monatige Leistungsbegrenzung macht die 

Leistung als solche noch nicht rechtswidrig.  

 

 

b) Ist also als Zwischenfazit davon auszugehen, dass § 9 Abs. 1 S. 1 AG-SGB XII 

weder nach dem Wortlaut noch der Regelungsintention das Land berechtigt, 

einen Mittelabruf zu verweigern, ist das Land auch aus Rechtsgründen nicht da-

ran gehindert, die ihm obliegenden Pflichten zu erfüllen. Insbesondere kann das 

Land sich nicht auf das Schreiben des BMAS vom 28.07.2024 berufen, und gel-

tend machen, durch die darin zum Ausdruck kommende Einschätzung des 
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Bundes werde eine Rechtfertigung geschaffen, trotz gesetzlich feststehender 

Erstattungspflicht Bundesmittel nicht abzurufen. 

 

 

aa) Im Schreiben vom 28.07.2024 hat das BMAS das Land- wie es wörtlich heißt –

darauf „hingewiesen“,  

 

 

„dass ein Abruf von Bundesmitteln für die Hansestadt Lübeck erst wie-
der erfolgen darf, nachdem sich das Land davon überzeugt hat, dass 
beim Träger ein rechtmäßiger Verwaltungsvollzug sichergestellt ist.“  

 

 

Stellt man allein auf die wörtliche Formulierung ab, ist in diesem Hinweis nicht 

mehr als eine Information über die Rechtslage aus Sicht des Bundes zu sehen. 

Derartige Hinweise binden nicht. Ob es allerdings damit schon sein Bewenden 

hat, ist fraglich. Viel eher spricht die apodiktische Formulierung – nach der ein 

Abruf von Bundesmitteln für die Hansestadt erst unter den aufgeführten Vo-

raussetzungen „wieder erfolgen darf“ - für die Annahme, dass es sich der Sache 

und dem Willen des Ministeriums nach um eine Weisung im Sinne des Art. 85 

Abs. 3 GG handelt. Eine Weisung ist immer dann anzunehmen, wenn das zu-

ständige Bundesministerium die Sachkompetenz an sich zieht und bezogen auf 

einen konkreten Einzelfall ausübt (Dreier, GG/Hermes, 3. Aufl., 2018, GG, Art. 85 

Rn. 37). Im konkreten Fall beansprucht das Bundesministerium im Innenverhält-

nis zum Land die Sachentscheidungsbefugnis (zu diesem Kriterium Epping/Hill-

gruber, GG/Suerbaum, 59. Ed., 2024, GG, Art. 85 Rn. 6), in dem es dem Land 

vorschreibt, dass es Mittel erst abrufen „darf“, wenn ein aus Sicht des Bundes 

ordnungsgemäßer Verwaltungsvollzug gewährleistet ist.  

 

 

bb) Ermächtigungsgrundlage für eine solche Weisung ist Art. 85 Abs. 3 GG, wenn 

die Weisung im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung ergeht (Dreier, GG/Her-

mes, 3. Aufl., 2018, GG, Art. 85 Rn. 38). Beim Vollzug der Sozialhilfe nach dem 

Vierten Kapitel des SGB XII handelt es sich – wie bereits oben dargestellt - um 
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einen Fall der Bundesauftragsverwaltung (so auch LSG LSA, U. v. 28.11.2023 – 

L 8 SO 46/21, juris, Rn. 40). 

 

 

cc) Dabei braucht nicht geklärt zu werden, ob die Weisung rechtmäßig ist.  

 

Ungeachtet der Frage, in welchem Verfahren die Rechtmäßigkeit einer derarti-

gen Weisung zwischen Land und Bund zu überprüfen wäre (zum Bund-Länder-

Streit gem. Art. 93 Abs. 1 Nr. 3 GG s. BVerfG, NVwZ 1990, 955, 997; NVwZ 

2002, 585, 586; zum Verfahren nach § 39 Abs. 2 S. 1 SGG s. BSG, U. v. 

15.12.2009 – 1 AS 1/087 KL – juris Rn. 11), steht fest, dass die Weisung für das 

Rechtsverhältnis zwischen Land und Stadt unerheblich ist und damit keinen 

Rechtsgrund für den Einbehalt schafft. Handlungen eines Landes, die aufgrund 

der Weisung von Außenstehenden erfolgen, gelten immer als Handlungen des 

Landes (Epping/Hillgruber, GG/Suerbaum, 59. Ed., 2024, GG, Art. 85 Rn. 6), das 

damit in einer Art Prozessstandschaft für den Bund auftritt (Epping/Hillgruber, 

GG/Suerbaum, 59. Ed., 2024, GG, Art. 85 Rn. 39.1), aber nicht geltend machen 

kann, die Weisung des Bundes bewirke die Rechtmäßigkeit seines Handelns, weil 

damit eine Rechtfertigung geschaffen werde, von der Erfüllung gesetzlicher 

Pflichten abzusehen. 

 

Auch mit Blick auf die Weisung des BMAS bleibt die Verweigerung des Mittel-

abrufs rechtswidrig. Es besteht ein gebundener Anspruch der Hansestadt Lübeck 

gegenüber dem Land Schleswig-Holstein, die für die Sozialhilfe nach dem Vier-

ten Kapitel des SGB XII angefallenen Nettoausgaben nach §§ 6 Abs. 1, 9 Abs. 1 

AG-SGB XII SH ersetzt zu bekommen. 

 

 

c) Als Zwischenstand der bisherigen Prüfung ist somit festzuhalten, dass das Land 

verpflichtet ist, der Hansestadt alle Nettoausgaben für Geldleistungen zu erstat-

ten hat, die ihr tatsächlich entstanden sind – unabhängig davon, ob diese belegt 

und begründet sind. Damit ist freilich nicht gesagt, dass die Zahlung nicht ge-

rechtfertigter Sozialhilfe rechtlich ohne Folgen bleiben würde. Es ist anerkannt, 
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dass Verstöße gegen Prüf- und Nachweispflichten Schadensersatzansprüche 

begründen können, die aber nicht zu einem Verlust des Erstattungsanspruchs 

führen, ihm freilich entgegengehalten werden können. Die Rechtsfolgen derar-

tiger Verstöße gegen Prüf- und Nachweispflichten sind damit erst auf der Se-

kundärebene zu berücksichtigen.  

 

 Würden solche Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden können, 

könnte sich das Land entweder auf ein Zurückbehaltungsrecht berufen, oder die 

Aufrechnung erklären. Beide Institute kommen auch in dem hier gegebenen 

Rechtsverhältnis zur Anwendung (zum Zurückbehaltungsrecht in Verwaltungs-

rechtsverhältnissen VG München, U. v. 07.08.2008 – M 10 K 08.1241, juris, 

Rn. 40; zur Aufrechnung BSG, U. v. 10. März 2015 – B 1 AS 1/14 KL, juris, Rn. 16). 

Beide Gegenrechte setzen voraus, dass dem Land gegenüber den Erstattungs-

ansprüchen der Hansestadt eine Gegenforderung zusteht, also der angebliche 

Schadensersatzanspruch auch tatsächlich besteht. 

 

 Davon ist nicht auszugehen.  

  

 

aa) In Betracht kommt hierbei allenfalls ein Schadensersatzanspruch aus § 9 Abs. 2 

Satz 2 AG-SGB XII SH. Andere Ansprüche kommen nicht in Betracht. Insbeson-

dere verbleibt für einen Anspruch nach § 9 Abs. 4 Satz 1 AG-SGB XII SH ebenso 

wie für einen öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruch kein Raum. 

  

 § 9 Abs. 2 Satz 2 AG-SGB XII SH statuiert eine Gewährleistungspflicht des örtli-

chen Trägers der Sozialhilfe gegenüber dem Land dafür, dass die Ausgaben nach 

dem Vierten Kapitel des SGB XII begründet und belegt sind und dem Grundsatz 

der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit entsprechen. Damit reicht das Land seine 

Pflicht gegenüber dem Bund nach § 46a Abs. 4 Satz 1 SGB XII an die örtlichen 

Träger der Sozialhilfe weiter. Dies bedeutet, dass sich der Gewährleistungsan-

spruch des § 9 Abs. 2 Satz 2 AG-SGB XII SH nach § 46a Abs. 2 Satz 1 SGB XII. 

richtet und daher der Haftung der Länder gegenüber dem Bund nach Art. 104a 

Abs. 5 Satz 1 GG entspricht (Grube/Wahrendorf/Flint, SGB XII/Richter, 8. Aufl., 
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2024, SGB XII, § 46a Rn. 15). In Anlehnung an die Haftung des Landes nach 

Art. 104a Abs. 5 Satz 1 GG setzt ein Schadensersatzanspruch nach § 9 Abs. 2 

Satz 2 AG-SGB XII SH daher auch im Verhältnis zum Sozialhilfeträger ein rechts-

widriges und schuldhaftes Handeln der für die Kommune handelnden Amtswal-

ter in Ausübung eines öffentlichen Amtes voraus, das zu einem Schaden des 

Landes geführt hat (vgl. zu Art. 104a Abs. 5 Satz 1 GG BVerwG, U. v. 25.08.2011 

– 3 A 2/10, juris, Rn. 20; BVerwG, U. v. 18.05.1994 - 11 A 1/92, juris, Rn. 43 ff.; 

vgl. auch BVerfG, B. v.07.09.2010 - 2 BvF 1/09, juris, Rn. 112). 

 

 

(1) Dabei mag man noch zugunsten des Landes annehmen, dass durch die in Rede 

stehenden Standardabsenkungen bei der Prüfung der Anträge eine Pflichtver-

letzung begangen wurde. Der Begriff der Pflichtverletzung ist restriktiv und ähn-

lich dem Amtshaftungsrecht auszulegen. Nach der Rechtsprechung des Bundes-

verwaltungsgerichts sind in Anlehnung an Art. 34 Satz 1 GG nur solche Pflicht-

verletzungen erfasst, die ein Verwaltungsbediensteter "in Ausübung eines ihm 

anvertrauten öffentlichen Amtes" begeht. Es ist ein innerer Zusammenhang zwi-

schen schädigender Handlung und dem zugewiesenen Aufgabenbereich erfor-

derlich (vgl. zu Art. 104a Abs. 5 Satz 1 GG BVerwG, U. v. 18. Mai 1994 – 11 A 1/92, 

juris, Rn. 45). Die mit der Standardabsenkung verbundenen Verstöße gegen die 

Prüfpflichten nach § 9 Abs. 2 AG-SGB XII SH weisen diesen inneren Zusammen-

hang zur Amtsausübung auf. Die Hansestadt räumt ein, dass sie ihren Prüf-

pflichten nach § 9 Abs. 2 AG-SGB XII SH aufgrund von Personalmangel nicht 

vollständig nachgekommen ist.  

 

 

(2) Dies braucht freilich nicht näher beleuchtet zu werden. Selbst bei  Annahme ei-

ner Pflichtverletzung fehlt es an einem Verschulden der Stadt. 

 

 

(a) Soweit § 9 Abs. 4 S. 1 AG-SGB XII SH eine Haftung des örtlichen Trägers der 

Sozialhilfe für die „ordnungsgemäße Verwaltung“ begründet, steht fest, dass 

der Landesgesetzgeber damit einen Sorgfaltsmaßstab wählt, der Art. 104a Abs. 
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5 S. 1 GG entspricht und insoweit mit der verfassungsrechtlichen Vorgabe iden-

tisch ist. Deutlich wird schon hieran, dass die Haftung des kommunalen Aufga-

benträgers mit der des Landes gegenüber dem Bund identisch sein soll. Die auf-

gabenausführende Kommune kann daher keinem weitergehenden Anspruch 

ausgesetzt sein als das Land dies im Verhältnis zum Bund wäre. Soweit also § 9 

Abs. 4 S. 1 AG-SGB XII SH eine Haftung für die „ordnungsgemäße Verwaltung“ 

begründet, sind zur Begriffsbestimmung die Grundsätze heranzuziehen., die von 

der Rechtsprechung in Bezug auf Art. 104a Abs. 5 S. 1 GG entwickelt worden 

sind. 

 

 

(b) Die Haftung nach § 9 Abs. 4 S. 1 AG-SGB XII SH beinhaltet ebenso wie bei 

Art. 104a Abs. 5 Satz 1 Halbsatz 2 GG die Verantwortung der Verwaltung für 

rechtmäßiges und zweckmäßiges Verwaltungshandeln (BVerwG, U. v. 18. Mai 

1994 – 11 A 1/92, juris, Rn. 46). Der Haftung unterliegen also nicht nur Mängel 

in der Verwaltungsorganisation, sondern auch Fehler bei der konkreten Geset-

zesausführung (BeckOK GG/Kube, 59. Ed. 15.9.2024, GG Art. 104a Rn. 52, beck-

online) Welche Form des Verschuldens hierbei erforderlich ist, bestimmt die 

Rechtsprechung maßgeblich danach, ob und inwieweit der Verwaltung für den 

Verschuldensmaßstab Vorgaben in Gestalt eines Ausführungsgesetzes gemacht 

werden. Die Zurückhaltung der Rechtsprechung erklärt sich mit Blick auf 

Art. 104a Abs. 5 Satz 2 GG:  

 

Da der Verfassungsgeber die Konkretisierung der Haftungstatbestände dem Ge-

setzgeber überlassen wollte, könnten die Gerichte diese Aufgabe nicht an des-

sen Stelle übernehmen (BVerwG, U. v. 18. Mai 1994 – 11 A 1/92, juris, Rn. 46). 

Insbesondere das Bundesverwaltungsgericht hat hieraus abgeleitet, dass bei 

fehlenden Vorgaben für die Haftung in einem Ausführungsgesetz eine Verant-

wortlichkeit im Sinne des Art. 104a Abs. 5 Satz 1 GG nur bei schwerwiegenden 

Verletzungen der dienst- oder arbeitsrechtlichen Hauptpflichten - also bei grob 

fahrlässigen oder vorsätzlichen Verletzungen des Kernbereichs der zugewiese-

nen Pflichten – bestehe. In seiner jüngeren Rechtsprechung hat das Bundesver-

waltungsgericht die Frage, welche Verschuldensform ausreichend ist, 
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offengelassen. Grundsätzlich könnte daher wohl auch einfache Fahrlässigkeit 

ausreichen, eine verschuldensunabhängige Haftung scheide indes aus (BVerwG, 

U. v. 25.08.2011 – 3 A 2/10, juris, Rn. 20; wohl auch BVerfG, B. v.07.09.2010 - 

2 BvF 1/09, juris, Rn. 112). 

 

 Da im konkreten Fall Vorgaben für den Haftungsmaßstab gesetzlich nicht gere-

gelt sind – die Bestimmungen des AG- SGB XII SH schweigen hierzu –, kommt 

diese Rechtsprechung hier zur Anwendung. Eine nähere Auseinandersetzung mit 

den Formen der Fahrlässigkeit kann hier aber dahinstehen. Da der Hansestadt 

und ihren Mitarbeiter der verringerte, vom Gesetz abweichende Prüfungsstan-

dard durchaus klar war, wird man zwar ein vorsätzliches Handeln annehmen 

müssen, dieses vorsätzliche Handeln betrifft aber nicht den von der Rechtspre-

chung angesprochenen „Kernbereich“ der zugewiesenen Pflichten. Die Prüfung 

der Anspruchsvoraussetzungen ist nicht gänzlich entfallen, sondern ist infolge 

des Personalmangels nur überschlägig erfolgt. Sie war unzureichend, ist aber 

immerhin vorgenommen worden. Der „Kernbereich“ der Pflichten wurde ge-

wahrt. Dabei kann bei dieser Bewertung die Zwangssituation, in der sich die 

Hansestadt befand, nicht unberücksichtigt bleiben. Mit der Absenkung der Prü-

fungspflichten wurde angesichts des dem Land bekannten Personalnotstandes 

eine zeitnahe und rechtzeitige Bearbeitung der Sozialhilfeanträge gewährleistet. 

Die Hansestadt trug damit der herausragenden Bedeutung der Sozialleistungen, 

die für die Empfänger wesentlicher Beitrag zur eigenen Existenzsicherung dar-

stellten, Rechnung. Konnte die rechtzeitige Bearbeitung der Sozialhilfeanträge 

unter Ausschöpfung aller zur Verfügung stehenden Ressourcen nicht mehr ge-

währleistet werden, verletzte es jedenfalls den Kernbereich behördlicher Pflich-

ten nicht, die Prüfung bestimmter Anträge nur überschlägig vorzunehmen. 

 

Wollte man bei Bewertung eines möglichen Verschuldens die Einzelfallumstände 

außer Acht lassen, würde § 9 Abs. 2 Satz 2 AG-SGB XII SH einen Gehalt bekom-

men, der den Charakter der in Rede stehenden Aufgabenausführung verkennen 

würde. Mit der Bestimmung der Landkreise und kreisfreien Städte zum Träger 

der Sozialhilfe (§ 1 Abs. 1 AG-SGB XII) macht das Land von dem ihm zustehenden 

Organisationsermessen Gebrauch, indem es Selbstverwaltungskörperschaften 
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zur Erledigung eigentlich ihm obliegender staatlicher Aufgaben in seinen Dienst 

nimmt. Dies hat nicht nur für das nachstehend näher erläuterte Konnexitäts-

prinzip des Art. 57 Abs. 2 Verf SH Bedeutung, sondern muss auch bei Bestim-

mung des Verschuldens berücksichtigt werden. Der Hansestadt wird nämlich im 

konkreten Fall eine Pflichtverletzung zur Last gelegt, die sehenden Auges, näm-

lich aufgrund erkannten Personalmangels in Kauf genommen wurde – ein Um-

stand, mit dem sich auch das Land hätte auseinandersetzen müssen, wenn es 

sich dazu entschieden hätte, den Vollzug des SGB XII mit eigenem Personal zu 

gewährleisten. Die Wahrnehmung der Organisationshoheit durch Übertragung 

staatlicher Aufgaben auf kommunale Selbstverwaltungskörperschaften kann 

nicht dazu führen, dass damit nicht nur eine Aufgabenübertragung, sondern 

auch eine Haftungsverlagerung einhergeht. Hätte das Land sich dazu entschlos-

sen, die Aufgabe der Sozialhilfegewährung durch  ein Landesamt mit einer Au-

ßenstelle in Lübeck wahrnehmen zu lassen, spricht viel dafür, dass das Land mit 

einem ähnlichen Personalmangel zu kämpfen gehabt hätte und damit ebenso 

wie die Hansestadt in der konkreten Situation zwei widerstreitenden Postulaten 

ausgesetzt gewesen wäre: Der Gesetzesbindung aus Art. 20 Abs. 3 GG stand die 

Verpflichtung gegenüber, eine dem Grundgesetz entsprechende Existenzsiche-

rung zu ermöglichen (Art. 1 Abs. 1 GG). Es stellt keine Verletzung eines „Kernbe-

reichs“ behördlicher Pflichten dar, wenn sich die Hansestadt Lübeck in diesem 

Spannungsverhältnis für eine reduzierte Prüfungstiefe entschied. 

 

 

bb) Unabhängig davon, dass dem Grunde nach schon kein – die Aufrechnung oder 

ein Zurückbehaltungsrecht rechtfertigender – Schadensersatzanspruch des 

Landes besteht, ist die Höhe dieses Anspruches gegenüber der Hansestadt 

Lübeck nach § 9 Abs. 4 Satz 1 AG-SGB XII SH nicht dargetan. 

 

 

(1) Art. 104a Abs. 5 Satz 1 GG statuiert einen Anspruch auf Schadensausgleich in 

Geld (Huber/Voßkuhle, GG/Hellermann, 8. Aufl., 2024, GG, Art. 104a Rn. 180). 

Dabei wird auf vollen Schadensausgleich gehaftet, eine Möglichkeit, den Haf-

tungsumfang zu beschränken, besteht nicht. Allerdings ist der Rechtsgedanke 
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des § 254 BGB heranzuziehen (Epping/Hillgruber, BeckOK GG/Kube, 59. Ed, 

2024, GG, Art. 104a Rn. 56). Ein Anspruch auf Ausgleich des entstandenen 

Schadens nach Art. 104a Abs. 5 Satz 1 GG setzt mithin einen bestimmten oder 

jedenfalls hinreichend bestimmbaren Schaden vor, der ausgeglichen werden 

kann. Die Darlegungslast für das Vorliegen eines Anspruches trägt nach den all-

gemeinen prozessualen Grundsätzen dabei der Begünstigte, hier also das Land. 

Das Land trifft daher eine Obliegenheit, konkret darzulegen, welchen Schaden 

es erlitten hat, wollte es gegenüber Ansprüchen der Hansestadt Lübeck mit ei-

nem haftungsrechtlichen Anspruch aufrechnen. Insofern stellt LSG LSA im Urteil 

vom 28.11.2023 – L 8 SO 46/21, juris, Rn. 47 – zutreffend fest: 

  

 

 „Eine Aufrechnung kann nicht pauschal auf einen nicht erbrachten 
Nachweis gestützt werden. Dem Beklagten hätte es oblegen, konkrete 
Beträge einer Forderung gegen den Kläger zu bezeichnen, die ihm des-
halb zustehen, weil der Kläger seiner Auffassung nach falsche Quartals-
nachweise erstellt hat“,  

  

 

 Das Land Schleswig-Holstein hat die konkrete Schadenshöhe bisher aber nicht 

genauer bestimmt. Es verweist vielmehr nur abstrakt auf Verstöße, die im Zu-

sammenhang mit den Standardabsenkungen bei der Prüfung und Bearbeitung 

der Anträge auf Sozialleistungen nach dem 4. Kapitel des SGB XII einhergingen. 

Dass dieser Verstöße vorlagen, ist unbestritten. Dass hieraus ein Schaden ent-

standen ist, ist hingegen eine bloße Mutmaßung. Denn insofern ist zu berück-

sichtigen, dass die Standardabsenkungen nur Anträge betrafen, bei denen be-

reits zuvor eine grundsätzliche Berechtigung zum Leistungsbezug festgestellt 

wurde, bei denen die Voraussetzungen nach einmaligem Eintritt der Leistungs-

berechtigung aber regelmäßig nicht mehr entfallen (vgl. nur die Leistungsbe-

rechtigung aufgrund des Alters nach § 41 SGB XII). Soweit eine Aufrechnung mit 

Schäden aus der unterlassenen Prüfung der Verlängerung von Anträgen erfolgt, 

ist unklar, ob hier überhaupt ein Schaden entstanden ist. Dies ist durch das Land 

im Einzelnen nachzuweisen. Solange dies nicht erfolgt, ist eine Aufrechnung 

nicht möglich.  
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(2) Sofern im Ergebnis ein Schaden bestehen sollte, stellt sich allerdings auch die 

Frage, ob dem Land entsprechend dem Rechtsgedanken des § 254 BGB ein Mit-

verschulden zuzuschreiben ist. Auch insoweit stellt das Landessozialgericht 

Sachsen-Anhalt fest (LSG LSA, aaO.; Rn. 47, juris): 

 

 

 „Da es hier nicht ausgeschlossen ist, dass es sich bei den aufgerechne-
ten Beträgen um solche handelt, für die vorausgehend der Beklagte 
selbst nach § 46a Abs. 4 SGB XII im Rahmen der Erstattungsforderung 
gegenüber dem Bund die Einzelfallprüfung hat vornehmen müssen, 
dürfte der Beklagte im Ergebnis ein ihm insoweit selbst anzulastendes 
Fehlverhalten rügen.“  

 

  

 Regelungsadressat des § 46a Abs. 4 SGB XII ist das Land Schleswig-Holstein 

selbst. Es gibt diese Pflicht nach § 9 Abs. 2 AG-SGB XII SH lediglich an die kom-

munalen Aufgabenträger und damit an die Hansestadt Lübeck weiter. Entsteht 

dabei ein Anspruch des Bundes gegenüber dem Land, kann das Land diesen 

Anspruch nicht ohne Weiteres 1:1 an die Hansestadt Lübeck durchreichen. Viel-

mehr ist hierbei im Einzelfall zu ermitteln, ob und in welchem Umfang das Land 

ein Mitverschulden bei der Erfüllung seiner Pflichten trägt. Dieser Umstand 

könnte hier Relevanz erlangen, da dem Land die praktizierten Standardabsen-

kungen seit 2022 bekannt waren.  

 

 

cc) Wollte man im Übrigen davon ausgehen, dass Gegenrechte nicht auszuschließen 

sind, ist deren Reichweite allerdings zu präzisieren: 

 

 Eine Aufrechnung analog § 362 BGB könnte allenfalls den Einbehalt eines Teils 

der Erstattungszahlungen begründen, nicht aber einen vollständigen Einbehalt 

für Zahlungsansprüche auch für die Zukunft rechtfertigen. Ein etwaiger An-

spruch könnte aber auch kein unbegrenztes Zurückbehaltungsrecht des Landes 

gegenüber der Hansestadt Lübeck begründen. Denn insofern ist zu berücksich-

tigen, dass die Geltendmachung des Zurückbehaltungsrechts einen Eingriff in 
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das kommunale Selbstverwaltungsrecht der Hansestadt Lübeck aus Art. 28 

Abs. 2 GG begründet. Eine zeitlich unbegrenzte Ausübung des Zurückbehal-

tungsrechts würde dazu führen, dass die Hansestadt Leistungen nach dem 4. 

Kapitel des SGB XII ohne Erstattung der hierdurch entstehenden Kosten erbrin-

gen müsste – und zwar unabhängig von der Höhe der sich gegenüberstehenden 

Forderungen. Dies stellt einen offensichtlich unverhältnismäßigen Eingriff in 

Art. 28 Abs. 2 GG dar, sodass die Ausübung des Zurückbehaltungsrechts nur in-

soweit in Betracht kommt, als sie einen Teil der zu erstattenden Leistungen be-

trifft, der nicht außer Verhältnis zu dem geltend gemachten Schadensaus-

gleichsanspruch steht. 

 

 

2. Steht schon fest, dass es für die soeben beantwortete Rechtsfrage keine Beur-

teilungsvorbilder gibt, also weitergehende Rechtsprechung oder eine rechtswis-

senschaftliche Auseinandersetzung fehlt, gilt dies erst recht für die Frage, ob 

und inwieweit der Hansestadt ein Anspruch gegen das Land auf Ersatz des Zins-

schadens zusteht. Man wird aber im konkreten Fall den Anspruch auf Ersatz des 

Zinsschadens wie folgt begründen können.  

 

 

a) Ein ausdrücklich geregelter Schadensersatzanspruch besteht nicht. § 9 Abs. 4 

AG-SGB XII SH begründet nur eine Haftung der Kommunen gegenüber dem 

Land; ein umgekehrter, gegen das Land gerichteter Haftungsanspruch besteht 

nicht. In Betracht zu ziehen ist aber als Anspruchsgrundlage die allgemeine 

Amtshaftungsvorschrift des § 839 BGB. Die Anwendung dieser Anspruchsgrund-

lage im Verhältnis zu staatlichen Aufgabenträgern wird traditionell restriktiv be-

urteilt. Der bloße Umstand, dass sich das fehlerhafte Handeln eines Rechtsträ-

gers nachteilig auf die Vermögenssituation eines anderen Rechtsträgers auswir-

ken kann, reicht zur Geltendmachung eines Amtshaftungsanspruches regelmä-

ßig nicht aus. Die Rechtsprechung insbesondere des BGH sieht eine Gemeinde 

im Verhältnis zum Land regelmäßig nicht als „Dritten“ im Sinne des § 839 BGB 

an, dem gegenüber das Land Amtspflichten wahrzunehmen hätte. Geltend ge-

macht wird, Gemeinde und Land würden sich regelmäßig nicht im Hinblick auf 
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entgegengesetzte Interessen als „Gegner“ gegenüberstehen (dazu etwa BGH, B. 

v. 25.09.2003 – III ZR 362/02 – juris, Rn. 4, 5).  

 

Ob diese Sichtweise weiterhin Bestand hat, und von den Gerichten so vertreten 

wird, ist nicht sicher. Es sind derzeit in anderen Bundesländern verschiedene - 

von uns betreute - Verfahren anhängig, bei denen unter Hinweis auf Literatur-

auffassungen geltend gemacht wird, eine Gemeinde gerate immer dann in die 

Rolle eines amtshaftungsberechtigten „Dritten“, wenn der „Autonomiestatus“ 

einer Kommune als Kooperationspartner des Landes verletzt werde (von 

Komorowski, DÖV, 2002, 67, 68). Dies wird angenommen, wenn es durch Hand-

lungen eines staatlichen Aufgabenträgers – hier des Landes – zu substanziell-

ungerechtfertigten Eingriffen insbesondere in die Finanzhoheit komme, also der 

finanzielle Spielraum der Gemeinde durch das jeweilige Land und sein Handeln 

nachhaltig in nicht mehr zu bewältigender Weise eingeengt wird. In diesem Fall 

wird eine Drittbezogenheit bejaht (von Komorowski, a. a. O.). Die zitierte Auf-

fassung kann sich auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts stüt-

zen. Eine Verletzung des Autonomiestatus wird dann angenommen, wenn die 

Gemeinde „durch staatliches Handeln nachhaltig an einer ordnungsgemäßen Er-

füllung ihrer Aufgaben gehindert“ wird (BVerwG, U. v. 15.06.2011 – 9 C 4/10 – 

juris, Rn. 22, 23).  

 

Würde man dieser Sichtweise hier folgen, liegt auf der Hand, dass angesichts 

der finanziellen Auswirkungen des Landeshandelns hier die Voraussetzungen für 

den Amtshaftungsanspruch erfüllt sind und dementsprechend die Hansestadt 

als „Dritte“ zu sehen wäre. Die Zinsaufwendungen würden sich danach auch der 

Höhe nach als zu ersetzender Schaden darstellen.  

 

 

b) Einer abschließenden Entscheidung bedarf diese Überlegung nicht. Ein Ersatz-

anspruch wird in verfassungskonformer Auslegung der Vorschrift auch auf § 9 

Abs. 1 AB-SGB XII SH gestützt werden können. Der Zinsschaden stellt sich auf-

grund dieser verfassungskonformen Auslegung nicht als Schadensersatz, son-

dern als Teil der Nettokosten im Rahmen des § 9 Abs. 1 AG-SGB XII SH dar. 
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Art. 54 Abs. 4, 57 Abs. 2 Verf SH erlangen Bedeutung. Insbesondere nach der 

Wertung des Art. 57 Abs. 2 S. 2 Verf SH ist § 6 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 AG-SGB XII SH 

so auszulegen, dass unter den Begriff der Nettoausgaben auch solche Aufwen-

dungen fallen, die in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Leistungser-

bringung stehen und kausal auf diese zurückzuführen sind.  

 

 

aa) Art. 57 Abs. 2 Verf SH lautet: 

 

 

„1Werden die Gemeinden oder Gemeindeverbände durch Gesetz oder 
aufgrund eines Gesetzes durch Verordnung zur Erfüllung bestimmter 
öffentlicher Aufgaben verpflichtet, so sind dabei Bestimmungen über 
die Deckung der Kosten zu treffen. 2Führen diese Aufgaben zu einer 
Mehrbelastung der Gemeinden oder Gemeindeverbände, so ist dafür 
ein entsprechender finanzieller Ausgleich zu schaffen.“ 

 

 

 Hierbei ist die Norm in einem Zusammenhang mit Art. 54 Abs. 4 Verf SH zu se-

hen. Dieser regelt, dass Gemeinden und Gemeindeverbänden durch Gesetz oder 

aufgrund eines Gesetzes durch Verordnung zur Erfüllung bestimmter öffentli-

cher Aufgaben verpflichtet werden können. Art. 57 Abs. 2 Verf SH knüpft an die 

Möglichkeit der Aufgabenübertragung eine Kostenfolge. Er verpflichtet das Land 

zur Beachtung des Konnexitätsprinzips, nach dem Kommunen zur Erfüllung be-

stimmter öffentlicher Aufgaben des Landes nur herangezogen werden dürfen, 

sofern mit der Aufgabenübertragung Bestimmungen über die Deckung der Kos-

ten getroffen worden sind (Becker/Brüning/Ewer/Schliesky, Verfassung des 

Landes Schleswig-Holstein/Ewer, 1. Aufl., 2021, Verf SH, Art. 57 Rn. 28). § 6 

Abs. 1 AG-SGB XII SH trägt Art. 57 Abs. 2 Satz 1 Verf SH Rechnung, indem er eine 

Kostentragungspflicht des Landes für die mit der Erfüllung der Sozialhilfeleis-

tungen des Vierten Kapitels des SGB XII verbundenen Nettoausgaben statuiert. 

Entsprechend § 46a Abs. 1 SGB XII zielt § 6 Abs. 1 AG-SGB XII SH hierbei auf eine 

100-prozentige Kostentragung des Landes und gewährleistet hierdurch das 

Konnexitätsprinzip im Sinne des Art. 57 Abs. 2 Satz 1 Verf SH. 
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bb) § 6 Abs. 2 AG-SGB XII SH ist mit Blick auf Art. 57 Abs. 2 Satz 2 Verf SH verfas-

sungskonform so auszulegen, dass der Zinsschaden aus der kreditfinanzierten 

Aufgabenwahrnehmung als Teil der Kosten der Leistungserbringung zu verste-

hen sind. 

 

Art. 57 Abs. 2 Satz 2 Verf SH verlangt insofern einen materiell-rechtlichen Aus-

gleichsanspruch der Gemeinde oder des Gemeindeverbands gegenüber dem 

Land wegen der mit der Aufgabenübernahme verbundenen Mehrbelastungen. 

Eine Mehrbelastung liegt dabei vor, wenn bei den Kommunen aufgrund der ur-

sächlich auf die Aufgabenzuweisung zurückzuführenden Kosten trotz der zu 

treffenden Kostendeckungsregelung eine höhere finanzielle Belastung verbleibt, 

die zu einer Verringerung des den Gemeinden und Gemeindeverbänden zur Er-

füllung ihrer Selbstverwaltungsangelegenheiten zur Verfügung stehenden fi-

nanziellen Spielraums führen würde (Becker/Brüning/Ewer/Schliesky, Verfas-

sung des Landes Schleswig-Holstein/Ewer, 1. Aufl., 2021, Verf SH, Art. 57 

Rn. 36).  

 

 Zwar ist der Umfang dieses Anspruchs nicht auf eine exakte Deckung der Mehr-

belastung ausgerichtet. Allerdings sieht er einen „entsprechenden finanziellen 

Ausgleich“ vor, sodass die entstandenen Mehrbelastungen dem Grunde nach auf 

Grundlage einer fundierten Prognose vollständig auszugleichen sind. Erweisen 

sich die Ausgleichsleistungen als unzureichend oder überschießend, ist dabei 

eine Korrektur des Landes geboten. Denn insofern gewährt Art. 57 Abs. 2 Satz 2 

Verf SH den Gemeinden einen materiell-rechtlichen Anspruch auf „aufgabenak-

zessorische und aufgabenadäquate, von der Leistungsfähigkeit des Landes und 

der kommunalen Finanzkraft unabhängige, auf einer fundierten und plausiblen 

gesetzgeberischen Prognoseentscheidung beruhende, vollumfängliche aber 

pauschalierbare Kostenerstattung“ (Becker/Brüning/Ewer/Schliesky, Verfas-

sung des Landes Schleswig-Holstein/Ewer, 1. Aufl., 2021, Verf SH, Art. 57 

Rn. 39, 41). 
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cc) Vor diesem Hintergrund ist § 6 Abs. 2 AG-SGB XII SH verfassungskonform so 

auszulegen, dass er als Teil der Leistungserbringungsausgaben auch die durch 

die kreditfinanzierte Aufgabenerfüllung anfallenden Zinsen erfasst. Denn bei der 

Gewährung der Sozialleistungen nach dem Vierten Kapitel des SGB XII handelt 

es sich um eine im Sinne von Art. 54 Abs. 4 Verf SH übertragene Aufgabe. Diese 

führte auch zu einer finanziellen Mehrbelastung. Das Land hat entgegen seiner 

rechtlichen Verpflichtung nach Art. 54 Abs. 4, 57 Abs. 2 Satz 1 Verf SH in Ver-

bindung mit §§ 6 Abs. 1, 9 Abs. 1 AG-SGB XII SH die für die finanzielle Kompen-

sation der Aufgabenerfüllung erforderlichen Finanzmittel nicht abgerufen und 

an die Hansestadt Lübeck weitergeleitet. Hierdurch war es der Stadt nicht an-

ders möglich, als die übertragene Aufgabe mittels Kreditaufnahme zu erfüllen. 

Die aus diesen Krediten resultierende Zinsbelastung ist dabei unmittelbar auf die 

unzureichende Ausstattung der Hansestadt Lübeck durch das Land Schleswig-

Holstein zurückzuführen. Mit Blick auf das Konnexitätsgebot des Art. 57 Abs. 2 

Satz 2 Verf SH sind die Zinsen daher unter die Ausgaben der Leistungserfüllung 

zu fassen und als solche zu ersetzen. 

  

 

c)  Ein Anspruch auf Prozesszinsen besteht hinsichtlich des Zinsschadens voraus-

sichtlich nicht. Zwar hat der Schuldner eine Geldschuld hat nach § 291 Satz 1 

BGB von dem Eintritt der Rechtshängigkeit an grundsätzlich im verwaltungsge-

richtlichen Verfahren zu verzinsen, auch wenn er nicht im Verzug ist; wird die 

Schuld erst später fällig, so ist sie von der Fälligkeit an zu verzinsen. Die Vor-

schriften des § 288 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 und 3 BGB und des § 289 Satz 1 BGB 

finden nach § 291 Satz 2 BGB insofern entsprechende Anwendung. Der Verzugs-

zinssatz beträgt nach § 288 Abs. 1 Satz 2 BGB für das Jahr fünf Prozentpunkte 

über dem Basiszinssatz. Allerdings ist in der Rechtsprechung anerkannt, dass bei 

Erstattungsansprüchen von Sozialleistungen keine Prozesszinsen zu leisten sind. 

Nach unserem Verständnis ist der Zinsschaden als Teil der Erstattungsleistung 

nach §§ 6 Abs. 1, 9 Abs. 1 AG-SGB XII SH zu verstehen. Er betrifft nur sekundär 

das verfassungsrechtliche Konnexitätsgebot und damit die Lastenverteilung 

zwischen dem Land und der Hansestadt Lübeck. In erster Linie handelt es sich 

um einen sozialrechtlichen Ausgleichsanspruch, sodass dieser entsprechend den 
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Vorgaben aus der Rechtsprechung nicht zu verzinsen ist (vgl. LSG LSA, U. v. 

28.11.2023 – L 8 SO 46/21, juris, Rn. 51). 

 

 

3. Aufgrund der vorstehenden Bewertung und der wirtschaftlichen Bedeutung der 

aufgeworfenen Rechtsfrage raten wir dazu, es nicht nur bei einer gutachterli-

chen Bewertung zu belassen. Geht man davon aus, dass außergerichtliche Ge-

spräche – auch wenn sie vielleicht unter Vorlage dieses Gutachtens angeraten 

werden – nicht zum Erfolg führen, empfehlen wir, die vorstehend bejahten An-

sprüche gerichtlich durchzusetzen. 

 

 

a) Für eine gerichtliche Auseinandersetzung ist die Sozialgerichtsbarkeit zuständig. 

Ihre Zuständigkeit folgt aus § 51 Abs. 1 Nr. 6 a SGG. Der genannten Bestimmung 

nach sind die Sozialgerichte für Fragen der Sozialhilfe zuständig. Angelegenhei-

ten der Sozialhilfe sind Rechtsstreitigkeiten, die – wie hier - ihre rechtliche 

Grundlage in Vorschriften des SGB XII haben oder in einem engen sachlichen 

Zusammenhang mit der Verwaltungstätigkeit nach dem SGB XII stehen (st. vie-

ler Meyer-Ladewig/Keller/Schmidt SGG/Keller SGG § 51 Rn. 33b). Da im konkre-

ten Fall ein Begehren der Stadt, das auf den Anspruch nach § 9 AG-SGB XII SH 

gestützt wäre, „in einem engen sachlichen Zusammenhang mit der Verwal-

tungstätigkeit nach dem SGB XII“ stehen würde, ist diese Voraussetzung hier 

anzunehmen.  

 

 

a) Im Rahmen eines sozialgerichtlichen Streitverfahrens kann die Hansestadt ihre 

Interessen in der Hauptsache im Rahmen einer Leistungs- oder Feststellungs-

klage durchsetzen. Bei einer Leistungsklage wären die noch ausstehenden Er-

stattungsleistungen nach §§ 6, 9 Abs. 1 AG-SGB XII SH ebenso wie der entstan-

dene Zinsschadens nach § 6 Abs. 1 AG-SGB XII SH unproblematisch zu beziffern. 

Auch eine Feststellungsklage wäre im Übrigen zulässig. Man könnte ihr nicht 

entgegenhalten, die Leistungsklage sei vorrangig, die Stadt habe die Möglich-

keit, unmittelbar auf Leistung zu klagen. Feststellungsklagen werden ungeachtet 
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dessen für zulässig angesehen, weil man nach wie vor davon ausgeht, dass das 

beklagte Land sich auch an einen Feststellungstenor hält und die dann gebote-

nen Maßnahmen – hier Mittelabruf und Erstattung – vornimmt (zum Verhältnis 

von Leistungs – zu Feststellungsklage BSG, Urteil vom 7. November 2017 – B 1 

KR 2/17 R –, juris Rn. 11). Eine Klagefrist besteht in beiden Fällen nicht, auch ist 

derzeit keine Verjährung der Ansprüche zu befürchten, da Erstattungsleistungen 

erst seit 2024 zurückgehalten werden  

 

Soweit beide Klagearten in der Sache zu dem möglichen Vorwurf der Pflichtver-

letzung Stellung nehmen müssen, ist die Stadt für den Nachweis des Personal-

notstands darlegungsbelastet. Im Gerichtsverfahren ist im Einzelnen zu belegen, 

dass sie mit den verbleibenden Ressourcen keine Möglichkeit hatte – auch unter 

Einbeziehung der anderen Verwaltungstätigkeiten –, den rechtlichen Vorgaben 

zur Prüfung der Anträge nachzukommen.  

 

 

c) Gleich, ob sich die Stadt dazu entschließt, Leistungs- oder Feststellungsklage zu 

erheben, steht fest, dass sich ein Hauptsacheverfahren vor den Sozialgerichten 

über einen langen Zeitraum erstrecken wird. Das birgt die Gefahr, dass während 

des gesamten, regelmäßig langjährigen Verfahrens fällige Erstattungsleistungen 

nicht ausgezahlt werden. Angesichts des Umstands, dass die Hansestadt Lübeck 

im Jahr 2024 pro Quartal etwa 15 Millionen Euro an Sozialhilfeleistungen aus-

zahlt, belegt dies, dass ein langwieriger Rechtsstreit die Aufnahme weiterer Kre-

dite erforderlich machen wird, ungeachtet der Frage, ob diese kommunalwirt-

schaftsrechtlich überhaupt zulässig wären. So oder so liegt auf der Hand, dass 

zunehmende Zinsbelastungen im Ergebnis die kommunale Selbstverwaltung 

Lübecks zum Erliegen bringen können. Dies lässt zwangsläufig das Stichwort des 

einstweiligen Rechtsschutzes, konkret einer einstweiligen Anordnung in den 

Blick geraten. 

 

 

aa) Nach § 86 Abs. 2 S. 2 SGG kann das Gericht der Hauptsache auf Antrag eine 

einstweilige Anordnung zur Regelung eines vorläufigen Zustands in Bezug auf 
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ein streitiges Rechtsverhältnis treffen, wenn eine solche Regelung zur Abwen-

dung wesentlicher Nachteile nötig erscheint. § 86 SGG ist § 123 Abs. 1 VwGO 

nachgebildet. Eine – hier in Rede stehende – Regelungsanordnung kann eine 

Rechtsposition vorläufig begründen oder erweitern, zum Beispiel die Verpflich-

tung zu einer weiteren Leistung aussprechen (SächsLSG 30.8.2002 – L 3 B 

62/02 AL-ER). Sie kann aber auch eine Feststellung – etwa zur Verpflichtung 

des Mittelabrufs beim Bund – enthalten (Meyer-Ladewig/Keller/Schmidt 

SGG/Keller, 14. Aufl. 2023, SGG § 86b Rn. 25b, beck-online). 

 

 Immer muss aber dargelegt werden, dass die einstweilige Anordnung zur Ab-

wendung wesentlicher Nachteile nötig erscheint. Dieses Tatbestandsmerkmal 

macht deutlich, dass die begehrte Regelung für den Antragsteller dringend sein 

muss („Anordnungsgrund“). Mit der Dringlichkeit oder Eilbedürftigkeit der be-

gehrten vorläufigen Regelung steht ein spezifisches Merkmal des Eilverfahrens 

in Rede. Dabei differenziert die Praxis der Sozialgerichte zwischen den einzelnen 

Anordnungsarten nicht, teilweise wird auf die gesetzlichen Tatbestandmerkmale 

gar nicht mehr abgestellt. Immer ist aber die Darlegung erforderlich, dass be-

sondere Gründe gegeben sind, die es als unzumutbar erscheinen lassen, den 

Antragsteller zur Durchsetzung seines Anspruchs auf das Hauptsacheverfahren 

zu verweisen. Hierfür genügt nicht jeder unwiederbringliche Zeitverlust, insbe-

sondere nicht der zeitliche Nachteil, der für jedermann mit einem durch mehrere 

Rechtszüge geführten Hauptsacheverfahren verbunden ist. Es müssen sich viel-

mehr darüber hinausgehende Belastungen feststellen lassen, die die Dringlich-

keit der Regelung begründen. Dabei muss es sich um solche Nachteile handeln, 

die nicht bereits eingetreten sind, sondern erst noch bevorstehen. Ob sie gege-

ben sind, richtet sich nach den näheren Umständen des Einzelfalls, die daraufhin 

zu überprüfen sind, ob für den Antragsteller die Zumutbarkeitsgrenze über-

schritten ist. Bei der Feststellung des Anordnungsgrundes wird je nach materi-

ellem Regelungsbereich ein strenger Maßstab angelegt (zu § 123 VwGO Dom-

bert, in: Finkelnburg/Dombert/Külpmann Vorläufiger Rechtsschutz, 7. Aufl. 

2017, Rn. 127-130).  
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bb) Mit Blick auf die erhebliche Zinsbelastung wird man im konkreten Fall immer so 

war auf einen Anordnungsgrund geltend machen können: 

 

Mit der Benennung des Zinsschadens aber ist es nicht getan. Gerade weil das 

Gericht zwischen den Aspekten der Rechtsschutzgewährung und dem Verweis 

auf das Hauptsacheverfahren eine Abwägung zu treffen hat, muss die Unzu-

mutbarkeit eines Verweises auf ein möglicherweise mehrere Instanzen umfas-

sendes Hauptsacheverfahren durch Darlegung der kommunalen Haushaltssitu-

ation deutlich gemacht werden. Es wird also nicht ausreichen, nur die Zinsbe-

lastung nachzuweisen. Vielmehr muss dargelegt werden, dass die Haushaltssi-

tuation Lübecks es nicht zulässt, Einsparungen an anderer Stelle vorzunehmen, 

die die Kreditaufnahme entbehrlich machen würde. Orientiert man sich – dies 

sei hier nur faustformelartig angesprochen – an den Erfordernissen, die Verfas-

sungsgerichte der Länder im Zusammenhang in ähnlichen Zusammenhängen 

formuliert haben, wird dies auch im Verfahren vor dem Sozialgericht ähnliche 

Darlegungsanforderungen mit sich bringen. 

  

 

 

Potsdam, den 23.05.2025 

 

 

 

Prof. Dr. Dombert  
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Hansestadt  Lübeck./.  Land  Schleswig-Holstein
Erstattungsverfahren  nach  5 46a  SGB  XII

Sehr  geehrter  Herr  Staatssekretär,

zu vorbezeichnetem  Stichwort  zeige  ich an, dass  meine  Praxis  die

Hansestadt  Lübeck  vertritt.  Sollte  dies  erforderlich  sein,  legen  wir  auf

uns  lautende  Vollmacht  vor.

In der  Sache  selbst  knüpfen  wir  an Ihr Schreiben  vom  13. März  an

Herrn  Bürgermeister  Lindenau  an.  Die Tatsache,  dass  das  Land

mittlerweile  zu einem  großen  Teil  die Erstattung  für  2. und  3. Quartal

des vergangenen  Jahres  vorgenommen  hat,  ist erfreulich  und  führt

dazu,  dass  die finanziellen  Folgen  der  unterschiedlichen  Sichtweisen

zwischen  dem  Land  und  unserer  Mandantin  abgemildert  worden  sind.

Klärungsbedürftige  Punkte  bleiben  gleichwohl.  Dies  schafft  den

Anlass  für  unsere  Mandatierung  und  führt  dazu,  dass  ich mit  diesem

Schreiben  die meiner  Mandantin  zustehenden  Erstattungsansprüche

darlege.
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Festzuhalten  ist in diesem  Zusammenhang:

l.

Auch  wenn  die Erstattung  nun für  zwei  Quartale  erfolgt  ist, bleibt  es dabei,  dass

meiner  Mandantin  ein Anspruch  auf  Abruf  der  Erstattungsleistungen  in voller  Höhe

zusteht.  Es kann  auch  nicht  übersehen  werden,  dass  meine  Mandantin  infolge  der

verzögerten  Erstattung  gehalten  war  und  nach  wie  vor  gehalten  ist,  zur

Aufgabenerfüllung  Kredite  aufzunehmen  und  dementsprechend  Kreditzinsen  zu

zahlen  hatte:  Meine  Mandantin  hat mich  gebeten,  zum  einen  die Erfüllung  des

gesamten  Erstattungsanspruches,  zum  anderen  die  von  ihr  geleisteten  Zinsen

gegenüber  dem  Land  geltend  zu machen.  Dem  komme  ich nachstehend  nach.

Die Voraussetzungen  für  beide  Ansprüche  liegen  vor.

1. Soweit  es um den  Abruf  noch  ausstehender  Erstattungsleistungen  geht,  folgt

der  Anspruch  meiner  Mandantin  aus  jj6  Abs.  1, 9 Abs.  1AG-SGB  XII SH.

Wenngleich  ä 9 Abs.  1 AG-SGB  XII SH dem  Wortlaut  nach  nur  eine  Pflicht  zum

Weiterleiten  der  abgerufenen  Mittel  vorschreibt,  ist aus  vor  allem  teleologischen

Gründen  davon  auszugehen,  dass  das  Land  die  Pflicht  trifft,

ErstattungsIeistungen  nach  g 46a  Abs.  1 SGB XII beim  Bund  auch  abzurufen,  weil

5 9 Abs.  ü AG-SGB  XII  ebenso  wie  5 46a  Abs.  1 SGB  XII  als  gebundene

Entscheidung  der  aufgabenausführenden  Kommune  einen  Anspruch  auf  Ersatz

aller  tatsächlich  angefallenen  Nettoausgaben  zuweist.  Sinn  und Zweck  der

landesrechtlichen  Vorschrift  ist es, die bundesrechtliche  Regelung  auszufüllen

und umzusetzen.  Gesetzgeberisches  Ziel  für  g 46a  Abs.  1 SGB XII war  es aber,

eine  Verbesserung  der  Finanzsituation  der  Kommunen  zu erreichen,  indem  diese

bei der  Erfüllung  der  Pflichten  nach  dem  Vierten  Kapitel  des  SGB XII entlastet

werden  (vgl.  BR-Drs.  455/12,  S.1 f.). Dieses  Ziel  würde  konterkariert,  wenn  es
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im Belieben  des Landes  stünde,  die Erstattungsleistungen  abzuruFen.  Würde

man  dies  annehmen  wollen,  käme  dem  Land  eine  dem  Gesetzeszweck

widersprechende  Dispositionsbefugnis  zu. Es wäre  das Land,  das eigenständig

entscheiden  könnte,  ob und inwieweit  ein  kommunaler  Aufgabenträger  mit

Kosten  zur  Abdeckung  des  Hilfebedarfs  anspruchsberechtigter  Personen

belastet  bliebe.  Dieser  Gefahr  kann  nur  eTfektiv  vorgebeugt  werden,  wenn  Ei 9

Abs.  1AG-SGB  XII SH dahingehend  auszulegen  ist,  dass  er eine  Pflicht  begründet,

die ErstattungsIeistungen  tatsächlich  auch  abzurufen  (so auch  LSG LSA, U. v.

28.11.2023  - L 8 SO 46/21,  juris,  Rn. 50).

2.  Das Land  kann  nicht  geltend  machen,  dass  seine  Erstattungspflicht  nur den

Kostenaufwand  erfasse,  der  nach  beanstandungsfreier  Prüfung  der

AuszahIungsvoraussetzungen  entstanden  sei.

Dieser  Auffassung  steht  bereits  der  Wortlaut  des  jj9  Abs.1S.  2 AG-SGB  XII SH

entgegen,  nach  dem  sich  der  Erstattungs-,,Betrag"

,,nach  dessen  Nettoausgaben  für  Geldleistungen"

bestimmt.  Der  Wortlaut  der  landesrechtlichen  Anspruchsgrundlage  in

Schleswig-Holstein  schafft  den  Unterschied  zur  Rechtslage  etwa  in Nordrhein-

Westfalen,  wo  das LSG NRW  jüngst  im Urteil  vom  27.06.2024  - L 9 SO 432/21

juris,  Rn. 76 darauf  verwiesen  hat,  Sozialhilfeträger  hätten  nur  dann  einen

Anspruch  gegen  das  Land  auf  Aufwendungen  beim  Bund,  wenn  die  Bewilligung

der  SoziaIhiIfeleistungen  rechtmäßig  gewesen  sei. Abgesehen  davon,  dass  die

Entscheidung  noch  nicht  rechtskräftig  ist, also  das angerufene  BSG zu einem

ganz  anderen  Auslegungsergebnis  kommen  kann,  unterscheidet  sich  In

Nordrhein-Westfalen  der  Erstattungsanspruch  der  Aufgabenträger  von  dem  der

Kommunen  in  Schleswig-Holstein.  5 7 Abs.  1 AG-SGB  XIl  NRW  nimmt

ausdrücklich  Bezug  auf  die maßgebliche  Bestimmung  des Bundesrechts  in 'ä 46

a Abs.  4 S. 1 SGB ll. Der  genannten  Bestimmung  nach  obliegt  den  Ländern  die
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Prüfung,  ob und inwieweit  die Ausgaben  für  Geldleistungen  begründet  und

belegt  sind,  zudem  den  Grundsätzen  für  die Wirtschaftlichkeit  und  Sparsamkeit

entsprechen  (LSG NRW,  a. a. o., juris,  Rn. 73).  Damit  wird  die Rechtmäßigkeit

der  ausgereichten  Sozialhilfe  zur  Voraussetzung  für  den Erstattungsanspruch

gemacht.  Der  Landesgesetzgeber  in  Schleswig-Holstein  hat  dieses

Regelungsmodell  aber  nicht  übernommen,  sondern  den Erstattungsanspruch

des  Sozialhilfeträgers  von  materiellen  Vorgaben  abgekoppelt.

2.  Mit den vorstehenden  Darlegungen  ist nicht  gesagt,  dass  die Zahlung  nicht

gerechtfertigter  Sozialhilfe  rechtlich  folgenlos  bleiben  würde.  Verstöße  gegen

Prüf- und Nachweispflichten können unter Umständen

Schadensersatzansprüche  begründen,  die Rechtsfolgen  von  Verstößen  gegen

Prüf-  und  Nachweispflichten  sind  aber  erst  auf  der  Sekundärebene  zu

berücksichtigen.  Klammert  man  alle  anderen  Voraussetzungen  für  jedwede

Schadensersatzansprüche  des  Landes  aus,  setzen  Gegenansprüche  des  Landes

im  konkreten  Fall  aber  stets  voraus,  dass  die  hier  in  Rede  stehenden

Standardabsenkungen  Pflichtverletzungen  darstellen  würden.

Davon  kann  nicht  ausgegangen  werden.

a)  Soweit  'L 9 Abs.  4 S. 1 AG-SGB  XII SH eine  Haftung  des örtlichen  Trägers  der

Sozialhilfe  für  die,,ordnungsgemäße  Verwaltung"  begründet,  steht  fest,  dass  der

Landesgesetzgeber  damit  einen  Sorgfaltsmaßstab  wählt,  der  Art.  104a  Abs.  5 S.

1 GG entspricht  und insoweit  mit  der  verfassungsrechtlichen  Vorgabe  identisch

ist. Die  Haftung  des  kommunalen  Aufgabenträgers  ist mit  der des  Landes

gegenüber  dem  Bund  identisch.  Die  aufgabenausführende  Kommune  kann

daher  keinem  weitergehenden  Anspruch  ausgesetzt  sein  als das Land  dies  im

Verhältnis  zum  Bund  wäre.  Soweit  also  ffi 9 Abs.  4 S. 1 AG-SGB  XII SH eine  Haftung

für  die,,ordnungsgemäße  Verwaltung"  begründet,  sind  zur  Begriffsbestimmung

die Grundsätze  heranzuziehen,  die von  der  Rechtsprechung  in Bezug  auf  Art.

104a  Abs.  5 S. 1 GG entwickelt  worden  sind.
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b)  Die Haftung  nach  ä 9 Abs.  4 S. 1 AG-SGB  XII SH beinhaltet  ebenso  wie  bei

Art.  104a  Abs.  5 Satz  1 Halbsatz  2 GG die Verantwortung  der  Verwaltung  für

rechtmäßiges  und  zweckmäßiges  Verwaltungshandeln  (BVerwG,  U. v. 18. Mai

1994  - 11 A 1/92,  juris,  Rn. 46).  Der Haftung  unterliegen  also  nicht  nur  Mängel

in  der  VerwaItungsorganisation,  sondern  auch  Fehler  bei  der  konkreten

Gesetzesausführung  (BeckOK  GG/Kube,  59. Ed. 15.9.2024,  GG Art.  104a  Rn. 52,

beck-online)  Welche  Form  des  Verschuldens  hierbei  erforderlich  ist, bestimmt

die Rechtsprechung  maßgeblich  danach,  ob und inwieweit  der  Verwaltung  für

den  Verschuldensmaßstab  Vorgaben  in  Gestalt  eines  Ausführungsgesetzes

gemacht  werden.  Die Zurückhaltung  der  Rechtsprechung  erklärt  sich  mit  Blick

auf  Art.  104a  Abs.  5 Satz  2 GG:

Da der  Verfassungsgeber  die Konkretisierung  der Haftungstatbestände  dem

Gesetzgeber  über(assen  wollte,  könnten  die Gerichte  diese  Aufgabe  nicht  an

dessen  Stelle  übernehmen  (BVerwG,  U. v. 18. Mai 1994-11  A 1/92,  juris,  Rn. 46).

Insbesondere  das Bundesverwaltungsgericht  hat hieraus  abgeleitet,  dass bei

fehlenden  Vorgaben  für  die  Haftung  in  einem  Ausführungsgesetz  eine

Verantwortlichkeit  im  Sinne  des  Art.  104a  Abs.  5 Satz  1 GG nur  bei

schwerwiegenden  Verletzungen  der  dienst-  oder  arbeitsrechtlichen

Hauptpflichten  - also  bei grob  fahrlässigen  oder  vorsätzlichen  Verletzungen  des

Kernbereichs  der  zugewiesenen  Pflichten  -  bestehe.  Da  im  konkreten  Fall

Vorgaben  für  den  Haftungsmaßstab  gesetzlich  nicht  geregelt  sind  -  die

Bestimmungen  des  AG-  SGB  XII SH schweigen  hierzu kommt  diese

Rechtsprechung  hier  zur  Anwendung.

Die hier  in Rede  stehenden  Standardabsenkungen  betreffen  diesen  Kernbereich

nicht.  Die Prüfung  der  Anspruchsvoraussetzungen  ist nicht  gänzlich  entfallen,

sondern  ist infolge  des Personalmangels  nur  überschlägig  erfolgt.  Sie war  aus

objektiven  Gründen  unzureichend,  ist aber  immerhin  vorgenommen  worden.

Der  ,,Kernbereich"  der  Pflichten  wurde  gewahrt.  Dabei  kann  bei  dieser

Bewertung  die  Zwangssituation,  in der  sich  die  Hansestadt  befand,  nicht
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unberücksichtigt  bleiben.  Mit  der  Absenkung  der  Prüfungspflichten  wurde

angesichts  des  dem Land bekannten  Personalnotstandes  eine zeitnahe  und

rechtzeitige  Bearbeitung  der  Sozialhilfeanträge  gewährleistet.  Die Hansestadt

trug  damit  der herausragenden  Bedeutung  der Sozialleistungen,  die für  die

Empfänger  wesentlicher  Beitrag  zur  eigenen  Existenzsicherung  darstellten,

Rechnung.  Konnte  die  rechtzeitige  Bearbeitung  der Sozialhilfeanträge  unter

Ausschöpfung  aller  zur  Verfügung  stehenden  Ressourcen  nicht  mehr

gewährleistet  werden,  verletzte  es jedenfalls  den  Kernbereich  behördlicher

Pflichten  nicht,  die  Prüfung  bestimmter  Anträge  nur  überschlägig  vorzunehmen.

Wollte  man  in dem  verfassungsrechtlichen  Spannungsverhältnis  zwischen  der

Gesetzesbindung  in Art.  20 Abs.  3 GG und  der  SozialhiIfegewährung  im Lichte

des  Art.  '1 Abs.  1, 2 Abs.  1 GG bei Bewertung  eines  möglichen  Verschuldens  die

Einzelfallumstände  außer  Acht  lassen,  würde  ä 9 Abs.  2 Satz  2 AG-SGB  XII SH

einen  Gehalt  bekommen,  der  den  Charakter  der  in  Rede  stehenden

Aufgabenausführung  verkennen  würde.  Mit  der  Bestimmung  der  Landkreise  und

kreisfreien  Städte  zum  Träger  der  Sozialhilfe  (j1  Abs.  1 AG-SGB  XII) macht  das

Land  von  dem  ihm zustehenden  Organisationsermessen  Gebrauch,  indem  es

Selbstverwaltungskörperschaften  zur  Erledigung  eigentlich  ihm  obliegender

staatlicher  Aufgaben  in seinen  Dienst  nimmt.  Der  Hansestadt  wird  im konkreten

Fall eine  Pflichtverletzung  zur Last  gelegt,  die von  der Hansestadt  sehenden

Auges,  nämlich  aufgrund  unvermeidbaren  Personalmangels  in Kauf  genommen

werden  musste ein  Umstand,  mit  dem  sich  auch  das  Land  hätte

auseinandersetzen  müssen,  wenn  es sich  dazu  entschieden  hätte,  den  Vollzug

des SGB XII mit  eigenem  Personal  zu gewährleisten.  Die Wahrnehmung  der

Organisationshoheit  durch  Übertragung  staatlicher  Aufgaben  auf  kommunale

SeIbstverwaltungskörperschaften  kann  nicht  dazu  führen,  dass  damit  nicht  nur

eine  Aufgabenübertragung,  sondern  auch  eine  Haftungsverlagerung

einhergeht.  Hätte  das  Land  sich  dazu  entschlossen,  die  Aufgabe  der

SoziaIhilfegewährung  durch  ein Landesamt  mit  einer  Außenstelle  in Lübeck

wahrnehmen  zu lassen,  spricht  viel  dafür,  dass  das  Land  mit  einem  ähnlichen

Personalmangel  zu kämpfen  gehabt  hätte  und  damit  ebenso  wie  die Hansestadt

in  der  konkreten  Situation  zwei  widerstreitenden  Postulaten  ausgesetzt
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gewesen  wäre:  Der  Gesetzesbindung  aus  Art.  20  Abs.  3 GG stand  die

Verpflichtung  gegenüber,  eine  dem  Grundgesetz  entsprechende

Existenzsicherung  zu ermöglichen  (Art.  1 Abs.  1 GG). Es stellt  keine  Verletzung

eines  ,,Kernbereichs"  behördlicher  Pflichten  dar,  wenn  sich die  Hansestadt

Lübeck  in  diesem  Spannungsverhältnis  für  eine  reduzierte  Prüfungstiefe

entschied.

3.  Unserer  Mandantin  steht  nicht  nur  ein Anspruch  auf  vollständigen  Mittelabruf

gegenüber  dem  Bund  zu,  sie  kann  auch  die  Zinsaufwendungen  ersetzt

verlangen,  die ihr  infolge  des  verzögerten  Mittelabrufes  entstanden  sind.

a) Der  von  meiner  Mandantin  geltend  zu machende  Zinsschaden  hat  sich  zum  7.

April  2025  auf  insgesamt

630.536,73  € .

belaufen.  Da  es  sinnvoll  ist, den  Nachweis  von  Zinshöhe  und Zinsumfang

gegenüber  dem  zuständigen  Fachreferat  unter  Vorlage  der zur Beurteilung

erforderlichen  Unterlagen  zu führen,  begnüge  ich mich  an dieser  Stelle  mit  dem

Hinweis,  dass  in  die  genannte  Gesamtsumme  zwei  unterschiedliche

Zinsberechnungen  eingeflossen  sind:

Meine  Mandantin  musste  i.H.v.  563.649,25  Zinsen  dafür  zahlen,  dass  das Land

bis  zur  Zahlung  der  ErstattungsIeistungen  für  das  zweite  und  dritte  Quartal  2024

keinerlei  Erstattungen  vorgenommen  hat;  so  weit  nunmehr  nach  dem

Mittelabruf  für  das  zweite  und  dritte  Quartal  noch  Grundsicherungs-

Forderungen  in  Höhe  von  10  % ausstehen,  sind  der  Hansestadt  bislang

Zinsaufwendungen  i.H.v.  66.887,48  € entstanden.
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b)  Das Land  ist verpflichtet,  diesen  Zinsschaden  auszugleichen.

Als Anspruchsgrundlage kommt zunächst die allgemeine

Amtshaftungsvorschrift  des  'ä 839  BGB  in Betracht.  Die Anwendung  dieser

Anspruchsgrundlage  im Verhältnis  zu staatlichen  Aufgabenträgern  wird  zwar

traditionell  restriktiv  beurteilt,  und eine  Gemeinde  im Verhältnis  zum Land

regelmäßig  nicht  als ,,Dritter"  im Sinne  des 5 839  BGB angesehen  (dazu  etwa

BGH,  B. v. 25.09.2003 ZR 362/02  - juris,  Rn. 4, 5). Ob diese  Sichtweise

weiterhin  Bestand  hat,  und  von  den  Gerichten  so vertreten  wird,  ist allerdings

nicht  sicher.  Es sind  derzeit  in anderen  Bundesländern  verschiedene  - von  uns

betreute Verfahren  anhängig,  bei  denen  unter  Hinweis  auf

Literaturauffassungen  geltend  gemacht  wird,  eine  Gemeinde  gerate  immer

dann  in  die  Rolle  eines  amtshaftungsberechtigten  ,,Dritten",  wenn  der

,,Autonomiestatus"  einer  Kommune  als Kooperationspartner  des  Landes  verletzt

werde  (von  Komorowski,  DÖV,  2002,  67,  68).  Dies  wird  angenommen,  wenn  es

durch  Handlungen  eines  staatlichen  Aufgabenträgers  - hier  des Landes  - zu

substanziell-ungerechtfertigten  Eingriffen  insbesondere  in  die  Finanzhoheit

kommt,  also  der  finanzielle  Spielraum  der  Gemeinde  durch  das  jeweilige  Land

und  sein  Handeln  nachhaltig  eingeengt  wird.  In diesem  Fall  wird  eine

Drittbezogenheit  bejaht  (von  Komorowski,  a. a. o.).

Ob und inwieweit  diese  Auffassung  zutrifft,  braucht  hier  nicht  abschließend

geklärt  zu werden.  Ein Ersatzanspruch  wird  in verfassungskonformer  Auslegung

der  Vorschrift  auch  auf  5 9 Abs.  1 AB-SGB  XII SH gestützt  werden  können.  Der

Zinsschaden  stellt  sich  aufgrund  dieser  verfassungskonformen  Auslegung  nicht

als Schadensersatz,  sondern  als Teil  der  Nettokosten  im Rahmen  des 'ffi 9 Abs.  1

AG-SGB  XII SH dar. Art.  54 Abs.  4,  57 Abs.  2 Verf  SH erlangen  Bedeutung.

Insbesondere  nach  der  Wertung  des Art.  57 Abs.  2 S. 2 Verf  SH ist ä 6 Abs.  2

Nr. 1 bis  3 AG-SGB  XII  SH so  auszulegen,  dass  unter  den  Begriff  der

Nettoausgaben  auch  solche  Aufwendungen  fallen,  die in einem  unmittelbaren

Zusammenhang  mit der  Leistungserbringung  stehen  und  kausal  auf diese

zurückzuführen  sind.  Vor  diesem  Hintergrund  ist ä 6 Abs.  2 AG-SGB  XII SH
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verfassungskonform  so  auszulegen,  dass  er  als  Teil  der

Leistungserbringungsausgaben  auch  die  durch  die  kreditfinanzierte

Aufgabenerfüllung  anfallenden  Zinsen  erfasst.  Denn  bei der  Gewährung  der

Sozialleistungen  nach  dem  Vierten  Kapitel  des SGB XII handelt  es sich  um eine

im  Sinne  von Art.  54 Abs.  4  Verf  SH  übertragene  Aufgabe.  Diese  hat  im

konkreten  Fall zu einer  finanziellen  Mehrbelastung  unserer  Mandantin  geführt.

Das Land  hat  entgegen  seiner  rechtlichen  Verpflichtung  nach  Art.  54 Abs.  4, 57

Abs.  2 Satz  1 Verf  SH in Verbindung  mit  GG 6 Abs.  1, 9 Abs.  1 AG-SGB  XII SH die

für  die  finanzielle  Kompensation  der  Aufgabenerfüllung  erforderlichen

Finanzmittel  nicht  abgerufen  und an  die  Hansestadt  Lübeck  weitergeleitet.

Hierdurch  war  es der  Stadt  nicht  anders  möglich,  als die übertragene  Aufgabe

mittels  Kreditaufnahme  zu  erfüllen.  Die  aus  diesen  Krediten  resultierende

Zinsbelastung  ist dabei  unmittelbar  auf  die  unzureichende  Ausstattung  der

Hansestadt  Lübeck  durch  das  Land Schleswig-Holstein  zurückzuführen  und

damit  vom  Land  auszugleichen.

ll.

Soweit  Sie Herrn  Bürgermeister  Lindenau  aufgefordert  haben,  disziplinarrechtlich

tätig  zu werden,  halten  wir  namens  und im Auftrag  unserer  Mandantin  fest,  dass

Vorermittlungen  aufgenommen  werden.  Die  Hansestadt  wird  über  das  Ergebnis

berichten.

Mit  freundlichen  Grüßen

Prof.  Dr. Dombert
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